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DOSSIER CH & EU

Souverinitit heute

Widerspriichliches Gebilde
Innovative EU

Regulierung auf leisen Sohlen

Der Irrtum des Euros

Das kleine gallische Dorf

Der Klassenbeste denkt nach

EWR oder nicht, das ist hier die Frage

Warum konstruieren, was schon existiert?

O CO N O\ N i W N~

CH&EU

Strategisch denken!

Nun sag, wie hiltst du’s mit der EU? Diese Frage, in dieser Einfachheit gestellt, bewegt die Schweiz,
an Universitdten ebenso wie an Stammtischen, in Familienrunden wie am Arbeitsplatz. Sie beschiftigt
auch die «Schweizer Monatshefte», die seit mehr als einem Jahr in ihren Ausgaben Autoren pronon-
ciert zu Wort kommen lassen. Und sie bewegt den Thinktank Avenir Suisse, der unter anderem dieses
Jahr ein Buch zum Thema herausgegeben hat.

Die Frage, die zu einer eigentlichen Schicksalsfrage geworden ist, bedarf 18 Jahre nach der Ab-
lehnung des EWR-Beitritts durch das Schweizer Stimmvolk zweifellos der Prizisierung. Was hat sich
seither in der Schweiz getan? Wie haben sich EWR und vor allem die EU entwickelt? Welche Folgen
hat die Einfihrung der Einheitswihrung Euro? Und wie haben sich die institutionellen Verinderun-
gen auf die Bezichungen zwischen der Schweiz und der EU ausgewirke?

Leser der «Schweizer Monatshefte» wissen, dass wir eine dezidiert EU-skeptische Haltung vertreten.
Doch das soll uns nicht davon abhalten, zusammen mit Avenir Suisse die Lage nochmals ez déail zu ana-
lysieren und verschiedene Zukunftsstrategien zu entwerfen. Genau darum haben wir die Autoren gebeten.

Ausldser fiir eine neue Runde in der Debatte war der von der stellvertretenden Avenir-Suisse-Direk-
torin Katja Gentinetta und dem Philosophen Georg Kohler im Juli herausgegebene Sammelband mit
dem Titel «Souverdnitit im Hirtetest — Selbstbestimmung unter neuen Vorzeichen». Der Band, der
eine Kritik allzu einfacher Souverdnititsvorstellungen der Schweiz sein wollte, wurde fleissig rezipiert
— und kritisiert. Eine pointierte Replik kam von einem fritheren Stiftungsrat von Avenir Suisse, dem
Tessiner Unternehmer Tito Tettamanti. In einem offenen, von den «Schweizer Monatsheften» verdf-
tentlichten Brief wandte er sich an die beiden Herausgeber des Buches, das er einen faux pas nannte
und schrieb: «Sie haben mit Ihrem Buch den Tabus den Krieg erklirt, aber im Grunde genommen stiitzen
Sie bloss selbst ein Tabu — die These nimlich, dass Widerstand unsinnig und unintelligent sei.»

Sie kehrt immer wieder, die Schicksalsfrage. Wir empfehlen Thnen, liebe Leser, Thre Antwort
withrend der Zeit der Lektiire der folgenden Beitrige voriibergehend einzuklammern. Denn beides ist
wichtig. Eine unvoreingenommene Analyse. Und dann eine klare Position. In diesem Sinne wiinschen
wir — anregende Lektiire!

Die Redaktion
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DOSSIER CH & EU

1 Souveranitit heute

Der bilaterale Weg wird steiniger. Isolation ist keine
Option. Was nun? Fortschreibung einer Debatte.

Katja Gentinetta & Georg Kohler

* Jain Martin im «Avenir Suisse empfiehlt den EU-Beitritt» — diese
«Wall Street Journal» irrefithrende Schlagzeile, die am 15. Juli dieses
;8?024' Toventr Sommers wihrend Stunden iiber die Ticker lief,

bevor sie korrigiert werden konnte, hat eine hefti-

ge Europa-Debatte ins Rollen gebracht. Ausloser
** Bericht dCS" der Schlagzeile war unsere Publikation «Souve-
lj;ngfzz:oiber ranitdt im Hirtetest. Selbstbestimmung unter

der schweizerischen neuen Vorzeichen», in der wir mit einer Reihe

Europapolitik weiterer Autoren die Souverdnititsspielriume
vom 17. September

ATH eines Nationalstaats in einer globalisierten Welt

zunichst grundsitzlich und dann fiir spezifische
Politikbereiche der Schweiz analysieren.

Untersucht werden diese Spielrdume der
Schweiz in den Bereichen Aussenhandel, Geld-
politik, Steuerpolitik, Energie- und Ressourcen-
politik sowie der Rechtsprechung. Zwei Schluss-
folgerungen liegen nach dieser Analyse auf der
Hand. Zum einen kann heute Souverinitit nicht
mehr einfach als nationale Autonomie verstanden
werden — sie bedeutet mindestens ebenso Gestal-
tungsspielraum wie ebenfalls Mitentscheidung
auf internationaler Ebene. Zum zweiten stellt
das Verhiltnis der Schweiz zur EU — im Prinzip
wenig erstaunlich, aber als Resultat der Analy-
se aller genannten Politikbereiche doch iiberra-
schend — gleichsam eine Schicksalsfrage dar. Im
Schlusskapitel wird daher reflektiert, wie es um
dieses Verhiltnis steht und wie es sich angesichts
der gegenwirtigen Verfassung der Européischen
Union und globaler Entwicklungsszenarien in
Zukunft gestalten kénnte.

Wir haben bei unserer Analyse den Integra-
tionswillen der EU hoher gewichtet und halten
diesen fiir realistischer als ein Szenario, in dem
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die Wahrungsunion an der Krise zerbrechen und
die EU auseinanderfallen konnte. Im Gegenteil,
wir gehen von der Maglichkeit einer «forcierten
Integration» aus. Was wir im Sommer als mogli-
ches Szenario beschrieben, ist heute eine Begriin-
dung fiir die Rettung Irlands: «Today it (the euro
zone) is being held together by simple fear of the
alternative.»*

Genau diese «forcierte Integration», so un-
sere Schlussfolgerung, konnte den Druck auch
auf die Schweiz erhdhen, die Rechtsiibernahme
dynamisch zu gestalten. Daraus folgern wir, dass
der bilaterale Weg nicht nur schwieriger werden,
sondern als solcher mdglicherweise nicht wei-
ter gangbar sein kdnnte. Da eine Isolation der
Schweiz keine Option darstellt, miindet unsere
Analyse in der Empfehlung, weitere strategi-
sche Optionen rechtzeitig zu priifen. Ins Spiel
gebracht haben wir erstens eine Neuauflage des
EWR, weil dieser nicht nur die Rechtsiibernah-
me regeln und damit Rechtssicherheit schaffen,
sondern vor allem die Beibehaltung der eigenen
Wihrung, der niedrigen Mehrwertsteuer sowie
der aussenhandelspolitischen Freiheiten garan-
tieren wiirde. Nur wenn darin die politische
Mitsprache als zu gering erachtet wiirde — und
nur dann —, wiirde ein Beitritt zur EU notwen-
dig, der allerdings, dies unsere [“Jberlegung, ohne
Ubernahme des Euros (analog Grossbritannien,
Dinemark oder Schweden) zu verhandeln wire.
Ausserdem haben wir dafiir pladiert, eine globale
Allianz kleiner und mittlerer handelsoffener Staa-
ten zu initiieren. So weit unsere Uberlegungen in
Kiirze. Von der Empfehlung eines EU-Beitritts
kann also keine Rede sein.

Unterdessen hat der Bundesrat in seinem neu-
sten Bericht zur Europapolitik (in Beantwortung
des Postulats Markwalder, August 2010) eine
mindestens so schonungslose Analyse der Situati-
on vorgelegt, in der er zum Schluss kommt: «Die
Analyse der Situation ... zeigt eine klare Tendenz
zur Erosion des Handlungsspielraums der Schweiz
im bilateralen Verhdltnis mit der EU.»** Hinge-
gen hilt er — aus politischen Griinden, darf man
annehmen — am bilateralen Weg fest, ohne wie
wir die Priifung weiterer Optionen zu empfehlen.

Die ersten Reaktionen aufunsere Studie haben
gezeigt, dass unsere Annahme wohl etwas kiihn
war, es wire in der Schweiz moglich, tiber das
Verhiltnis zur EU zu reflektieren, ohne gleich ei-
nem von zwei Lagern zugeordnet zu werden, die
die Diskussion seit dem Nein zum EWR 1992
in der Schweiz bestimmen: den Befiirwortern
resp. Gegnern eines EU-Beitritts der Schweiz.
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Wir sind weder das eine noch das andere, son-
dern wiinschen eine Debatte — und das ist uns,
darf man sagen, gelungen. Dennoch mochten
wir an dieser Stelle eine Kritiklinie herausgreifen,
die uns weder der Sache noch der Debatte dien-
lich erscheint: wir nennen sie «Radikalkritik.
Gemiss dieser stellt — sinngemiss zusammenge-
fasst — die EU ein Gesellschaftsmodell dar, das
utopistisch, ideell degeneriert und klientelistisch
korrumpiert und ganz und gar unfinanzierbar ge-
worden sei. Ursache dafiir sei die am Selbsterhalt
der eigenen Macht orientierte Strategie der clas-
se politique, die von den ebenfalls eigenniitzigen
Kurzfristkalkiilen der Wirtschaft unterstiitzt wer-
de, indem diese dem Sozialstaat die Kosten der
Anpassung an den globalen Wettbewerb itiberlas-
se. Das alles habe Einstellungen bei den Biirgern
gefordert, die den Sinn fiir Selbstverantwortung
und Autonomie zerstérten und stattdessen eine
Flut von Anspriichen erzeugt hitten, die nun da-
bei seien, das «europiische Gesellschaftsmodell»
zu ersticken.

Unser Eindruck ist, dass sich diese Kritiker
bei ihrer Analyse von ciner ideologisch verkiirz-
ten Wirklichkeitsdeutung leiten lassen, die die
liberale Auffassung von Staat und Wirtschaft
karikiert. Wer die europdischen Linder genauer
betrachtet, erkennt, dass es ein einheitliches So-
zialstaatsmodell in Europa nicht gibt. Niemand
wiirde die britische working tax credit mit der
deutschen Grundsicherung gleichsetzen oder die
danische flexicurity mit dem italienischen Ren-
tensystem. Zudem befindet sich die Schweiz mit
ihrer Sozialausgabenquote im europiischen Mit-
telfeld. Das ist zwar keine Entschuldigung, fithrt
aber zur nichsten Bemerkung: die «Radikalkri-
tiker» scheinen davon auszugehen, dass die po-
litischen Systeme der europiischen Linder nicht
tihig oder willens sind, die notwendigen Anpas-
sungen eines zur Leistungsinflation neigenden
Sozialstaates durchzusetzen. Nur: hat es da nicht
in Deutschland die «Agenda 2010» der (iibrigens
sozialdemokratischen) Kanzlerschaft Schroder
gegeben? Oder die Korrektur des «Volksheimes»
in Skandinavien? Die Sparpolitik unter der Re-
gierung Schiissel in Osterreich? Hat niche (der
an der Macht durchaus interessierte) Sarkozy die
Erhthung des Rentenalters selbst gegen hochsten
Widerstand durchgesetzt? Und ist nicht sogar in
Griechenland ein energischer Wille zur Ordent-
lichkeit der dffentlichen Finanzen festzustellen?
In der Schweiz hingegen wartet man bislang ver-
geblich auf eine Anpassung des Rentenalters an
die Lebenserwartung.
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Die Schweiz steht in vielem besser da als
manch europiischer Mitgliedsstaat — denken
wir an die Wettbewerbsfihigkeit, die Handels-
offenheit, die geringe Staatsverschuldung. Den-
noch: auch hier wire ein Schwarzweissvergleich
mit der EU zu kurz gegriffen. Die Schweiz fiihrt
den «Global Competitiveness Index 2010-2011»
zwar an, aber immerhin sind fiinf der zehn wett-
bewerbsfihigsten Linder EU-Mitgliedstaaten,
nimlich Schweden, Deutschland, Finnland, Nie-
derlande und Didnemark. Ebenso gehdren gemiss
«Enabling Trade Index 2010» — selbstverstind-
lich auch hier neben der Schweiz — vier Linder
aus der EU zu den handelsoffensten Lindern der
Welt, nimlich wiederum Schweden, die Nieder-
lande und Dinemark sowie Luxemburg. Kurz-
um: die Fihigkeit der westlichen Demokratien,
eine einigermassen vertretbare Balance zwischen
Wirtschafts- und Sozialpolitik zu betreiben, wird
unterschitzt. Dabei darf nicht vergessen werden,
dass die sozialstaatlichen Institutionen — auf
durchaus unterschiedliche Weise und auch in der

DOSSIER CH & EU

Die EU ist, «realpolitisch» betrachtet,
nicht ein Schénwetterprojekt, das kurz vor

seinem Untergang steht.

Schweiz — ein zentrales Moment der gesellschaft-
lichen Stabilitdt in den Landern Europas bilden.
Zudem ist die EU, «realpolitisch» betrachtet,
nicht ein Schonwetterprojekt, das kurz vor sei-
nem Untergang steht. Das zeigen die rund sech-
zig Jahre, in denen sich die Formation der euro-
pdischen Suprastaatlichkeit immer wieder durch
Krisen hindurch erneuert hat — alles in allem so
erfolgreich, dass bis heute kein einziges Land
wieder aus dem gemeinsamen Zusammenhang
aussteigen wollte. Europa ist auch nicht einfach
«Briissel», sondern ein Gebilde sui generis; eine
«Grossrauminstitution mit abgestufter Souveri-
nitit», die eine hochst innovative Form des Mit-
einanderregierens erfunden hat — und die nicht
authort, ihre governance weiterzuentwickeln; zum
Beispiel mit dem im Vertrag von Lissabon neuer-
lich verankerten Recht der nationalen Parlamen-
te, aus Subsidiaritdtsvorbehalten gegen Entschei-
de aus «Briissel» Einspruch zu erheben.
Schliesslich muss — dies ist eigentlich die zen-
trale Botschaft unserer Publikation — anerkannt
werden, dass einzelstaatliche Souveridnitit unter
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DOSSIER CH & EU

den zivilisatorischen Voraussetzungen der Ge-
genwartsmoderne im Kontext einer «postnatio-
nalen Konstellation» gesehen werden muss, was
letztlich bedeutet, dass die Losung zahlreicher
Probleme den Blick iiber die Landesgrenzen hin-
aus erfordert. Und genau hierin darf der liberale,
wirtschaftsfreundliche Gehalt der Europiischen
Union, also das «Europa der Freiheiten» (Jacques
Delots), nicht unterschitzt werden. Ebenso wie
nicht vergessen werden darf, wie Europa «nach
1989» ohne das Projekt der europiischen Integra-
tion aussehen konnte.

Eine einseitige und radikale Verurteilung der
EU hilft in der Auseinandersetzung also nicht
weiter — im {ibrigen ebensowenig wie eine Ideal-
sierung derselben. Um so erfreulicher waren die
Debatten, die Avenir Suisse im September und
Oktober dieses Jahres in verschiedenen Schweizer
Stddten durchgefiihrt hat, denn sie kamen ohne
pauschalisierende Lagerkimpfe aus. Im Gegen-
teil: die Erleichterung war spiirbar — sowohl auf
den Podien wie auch im zahlreich erschienenen

Die Debatten zeigten: eine niichterne,
sachliche Diskussion des Verhiltnisses

Schweiz—EU ist moglich.

KATJA
GENTINETTA,
geboren 1968,
promovierte in
Philosophie und ist seit
2006 stellvertretende
Direktorin von Avenir
Suisse, Ziirich.

GEORG KOHLER,
geboren 1945, ist Prof.
em. fiir Philosophie der
Universitit Ziirich.

Von Katja Gentinetta
und Georg Kohler
erschien im Juli dieses
Jahres im NZZ-
Verlag der von ihnen
herausgegebene

Band «Souverinitit

im Hirtetest. Selbstbe-
stimmung unter
neuen Vorzeichen».
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Publikum —, endlich wieder iiber das Verhiltnis
Schweiz—EU diskutieren zu kénnen, ohne gleich
an den Pranger gestellt und des Landesverrats
bezichtigt zu werden. Zu Wort kamen Exponen-
ten der Wirtschaft, die das Verhiltnis zur EU
unterschiedlich beurteilten und daraus auch un-
terschiedliche Schliisse zogen. Auch wenn kaum
jemand einen abrupten Strategiewechsel — nicht
zuletzt aus taktischen Griinden — fiir zwingend
befand, war man sich einig dariiber, dass die
Schweiz «auf Gedeih und Verderb» mit der EU
verbunden sei und dass daher ein stabiles Verhilt-
nis zu ihr erste Prioritit habe — aus politischen
wie wirtschaftlichen Griinden.

Mit Blick auf die Geschichte wurden nicht
nur die friedenssichernde und bei der Auflésung
des Ostblocks stabilisierende Funktion der EU
ins Feld gefithrt. Vielmehr wurde von Walter
Kielholz, dem Verwaltungsratspriasidenten der
Swiss Re, der Binnenmarkt als zentrale Errun-
genschaft hervorgehoben, von dem gerade die
Schweiz in hochstem Masse profitiert habe, der
aber — Ironie der Geschichte — mit ein Grund

dafiir sei, weshalb sich die EU so geringer Be-
liebtheit erfreue. Denn wer mochte schon iiber
Deregulierung und Normierung mehr Konkur-
renz? Gerade aus diesem Grund war aus Sicht des
chemaligen Wettbewerbshiiters Walter Stoffel
die weitgehende Harmonisierung des schweize-
rischen Wettbewerbsrechts mit jenem der Euro-
paischen Union fiir die Schweiz von Vorteil. Auf
der andern Seite etwa warnte der Volkswirt Rolf
Weder von der Universitit Basel im Falle eines
Beitritts vor hohen Anpassungskosten. Und Kurt
Schmid vom Aargauischen Gewerbeverband
betonte die Vorteile des kleinteiligen, dezentral
handlungsfihigen Foderalismus.

Angesichts des mancherorts fast hoffnungsvoll
heraufbeschworenen Szenarios eines Zusammen-
bruchs der Wahrungsunion, sei es, so ebenfalls
Walter Kielholz, eine Illusion zu glauben, die
Schweiz stiinde in solch einem Fall «als Siegerin»
da. Im Gegenteil — es wiirde ihr relativ gesehen
zwar besser gehen, absolut jedoch wire der Scha-
den grosser. Die Folgen fiir Europa wiren unab-
schbar. Gerade mit Blick auf die gegenwirtige
Verfassung der EU wehrte sich Konrad Hummler,
der geschiftsfithrende Teilhaber der Bank We-
gelin & Co., gegen die «Prioritit Europa» und
unterstrich seine Vision eines City-State, eines
global orientierten, urban organisierten und libe-
ral ausgerichteten Stadtstaats, der keiner weiteren
Anniherung an die EU bedarf.

Die Debatten zeigten: eine niichterne, sach-
liche Diskussion des Verhiltnisses Schweiz—EU
ist mdglich. Wenn der Eindruck besteht, dieses
Thema diitfe, wenn iiberhaupt, nur in einem
Schwarzweissschema diskutiert werden und
Schattierungen seien nicht erwiinscht, dann steht
es schlecht um die Demokratie. Jedes noch so
schwierige Thema — und gerade auch ein emotio-
nal aufgeladenes — bedarf einer niichternen, real-
politischen Analyse, was nichts anderes heisst, als
allen Perspektiven Rechnung zu tragen.
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Die EU ist eine Fehlkonstruktion. Sagen die Skeptiker.
Und ernten den Vorwurf der Ignoranz. Was wissen
denn die anderen besser?

2 Widerspriichliches Gebilde

Tito Tettamanti

Tessiner sagen in ihrer biuerlichen Sprache, dass
es keine gute Idee sei, den Karren vor die Ochsen
zu spannen (mettere il carro davanti ai buoi). Also
immer mit der Ruhe, nichts iiberstiirzen. Diese
simple Maxime vergessen zu haben, ist wohl der
folgenreichste konzeptuelle Fehler des ganzen
EU-Aufbaus.

Zahlreich sind die Beispiele, aber am klarsten
zeigt sich dieser Konzeptionsfehler in der Wirt-
schafts- und Wahrungsunion. Auch in Briissel
wusste man, dass die Krise der monetiren Union
programmiert war — ganz einfach deshalb, weil
eine solche Union ohne die Grundlage einer ver-
gleichbaren wirtschaftlichen Leistungsfihigkeit
der Mitglieder nicht funktionieren kann. Die
Viter und Miitter haben dies in Kauf genommen.
Oder besser: sie haben darin einen Umweg gese-
hen, um spiter eine — gewiinschte — engere poli-
tische Union zu erzwingen.

Der deutsche Verfassungsrichter Ernst-Wolf-
gang Bockenférde hat in einem Beitrag fiir die
NZZ (21.06.2010) einen Satz aus dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zum Maastricht-Ver-
trag von 1993 zitiert: «Die Wihrungsunion ohne
eine gleichzeitige oder unmittelbar nachfolgende
politische Union zu vereinbaren und ins Werk zu
setzen, ist eine politische Entscheidung, die von den
dazu berufenen Organen politisch zu verantworten
ist.» Mit anderen Worten: die Politik des Karren-
vor-die-Ochsen-Spannens ist nicht Ausdruck ei-
nes {ibermiitigen Idealismus oder eines irrationa-
len Utopismus, sondern vielmehr ein Trick, um
das, was sich unter normalen Umstinden nicht
erreichen ldsst, unter den Vorzeichen von Krise
und Notfall zu erzwingen.

Der Art. 125 des Lissaboner Vertrags sagt u.a.:
«Die Union haftet nicht fiir die Verbindlichkeiten
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der Zentralregierungen, der regionalen oder loka-
len Gebietskorperschaften oder anderen éffentlich-
rechtlichen Korperschaften ... Ein Mitgliedstaat
haftet nicht fiir die Verbindlichkeiten der Zentral-
regierungen, der regionalen oder lokalen Gebiets-
karperschaften oder anderer éffentlich-rechtlicher
Korperschaften, sonstiger Einrichtungen des offent-
lichen Rechts oder éffentlicher Unternehmen eines
andern Mitgliedstaats und tritt nicht fiir derartige
Verbindlichkeiten ein...»

Der Vertrag von Lissabon, eine Art Ersatz des
verungliickten Verfassungsentwurfs, sollte die
Magna Charta der EU sein. Dieser Vertrag ist
nun {iber Nacht gedndert worden, wobei die Mo-
difikation nicht eine Kleinigkeit oder eine unbe-
deutende Formsache betrifft. Uber Nacht hat die
EU den zentralen Art. 125 praktisch abgeschafft
und sich in eine Transferunion verwandelt, in der
alle Nationen (und deren Biirger) fiir die Schul-
den der andern Nationen haften. Damit ist das
genaue Gegenteil dessen herausgekommen, was
27 Regierungen und Parlamente einst beschlos-
sen hatten.

Das Karren-vor-die-Ochsen-Spannen ist nicht
nur eine Taktik, sondern eine echte Strategie. Sie
entspricht dem Konstruktivismus eines Jean-Paul
Monnet. EU- (und EG-) Konstrukteure haben
mit Blick auf die Losung spezifischer Probleme
begrenzte Teilmassnahmen ergriffen, ohne sich
darum zu kiimmern, welches deren Konsequen-
zen sein wiirden — dass mithin die Massnahmen
weitere Schritte erfordern bzw. Schritte in eine
andere Richtung verbauen wiirden. Man fiihlt
sich an eine Art Sagrada Familia von Gaudi er-
innert — mit einem wesentlichen Unterschied: je
weiter man geht, desto mehr fehlt bei den Bau-
zeichnern von Briissel die kiinstlerische Begabung
eines Gaudi.

Nach offizieller Rhetorik sollte ein originidres
Gebilde entwickelt werden, das in einer Welt des
Umbruchs zukunftstauglich sein wiirde. Nun ist
man zuriickgefallen in die Optik der vergangenen
zwei Jahrhunderte. In die Optik der Blocke, der
Macht, der Intransparenz, des Protektionismus
und der Begrenzung der Rechte der Biirger.

Wie undemokratisch die Beschliisse der EU
zustande kamen, zeigt die Abmachung von Deau-
ville zwischen Frau Merkel und Herrn Sarkozy
vom 18. Oktober 2010. Denn die beiden Poli-
tiker haben bilateral festgelegt, dass der Vertrag
von Lissabon zu indern sei, und 27 in Luxem-
burg versammelten Finanzministern wurde te-
lephonisch befohlen, was zu beschliessen sei. Es
folgten empdrte Reaktionen, u.a. von Minister
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*Siehe www.epfld.org

Frattini aus Italien. Was war der Grund seines
Argers? Nicht etwa, dass ein solches Vorgehen in-
akzeptabel sei, nein. Es wire durchaus akzeptabel,
wenn die Befehlsmacht von einem Direktorium
der sechs grossen Staaten der EU (Deutschland,
Frankreich, Grossbritannien, Italien, Polen, Spa-
nien) ausgeiibt wiirde. Soviel zur EU der Prinzi-
pien und der Kleinen.

Noch problematischer ist das Gesetzgebungs-
modell, das sich auf die Methode des Karren-
vor-die-Ochsen-Spannens stiitzt. Wie lassen sich
die langwierigen legislativen Verfahren vermei-
den, die von der Offentlichkeit mittels Medien,
Parteien, Vertretern der Zivilgesellschaft kritisch
bedugt werden? Das ist die grosse Frage der EU-
Politiker und -Biirokraten. Transparenz ist gut,
aber lieber bei den andern — denn sonst werden
bloss unnotige Interessenkonflikte aufgedeckt.
Graham Mather, fritherer EU-Parlamentarier
und Prisident des European Policy Forum in
London, hat jiingst in einem Vortrag in Ziirich
aufgezeigt, wie soft law — also nichtrechtsverbind-

Bin ich verriickt, wenn ich sage, dass die zentra-
listische EU nach Alter stinkt, nach Staatslésungen
mit wenig Freiraum fiir die einzelnen?
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liche Ubereinkiinfte und Normen — in der EU
iiberhandnimmt. Soff law wird von Technokra-
ten gemacht, die nicht gewihlt, sondern von der
Macht ernannt werden.*

Mather hat recht: soff law gibt den Biirokraten
eine dominante Rolle in der Erzeugung von Poli-
tiken, ist intransparent und vermeidet die 6ffent-
liche Debatte. Doch leitet sich daraus zugleich
seine Schwiche ab: es fehlt die gesetzliche Macht,
soft law zu erzwingen. Dies hat fiir kleinere und
mittlere Staaten wie die Schweiz eine besonders
gefdhrliche Relevanz, weil so in der EU Gesetz
durch Macht ersetzt wird.

Das Gebaren der Organisation fir wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) gegeniiber der Schweiz ist ein Muster-
beispiel fiir erfolgreiche Machtausiibung nichtge-
wihlter Biirokraten, die mittels sof# law (schwarze
und graue Listen) operieren. In diesem Fall haben
die grossen Staaten mit hoher Besteuerung die
Konkurrenz der Systeme (d.h. der kleinen Lin-
der mit besseren Steuerbedingungen) ausgehebelt.
Das sollte denen zu denken geben, die blaudugig

sind und voll reinen Gewissens predigen, dass wir
in der EU wirklich mitbestimmen kdnnten.

Ein Grossteil der sogenannten politischen
Elite und der Intellektuellen in der Schweiz be-
trachten sich als fortschrittlich und intelligent,
und deshalb pladieren sie fiir einen EU-Beitritt
der Schweiz. Ich erlaube mir, Zweifel an dieser
Position anzumelden. Ist es wirklich fortschritt-
lich, fiir den Beitritt zu einer Union zu votieren,
die auf eine neue Festung des 21. Jahrhunderts
mit protektionistischen Politiken hinauslduft, ei-
ne Festung mithin, die die Macht des Gesetzes
durch das Gesetz der Macht ersetzt?

Noch beunruhigter bin ich, wenn diese so-
genannte Elite und diese Intellektuellen sich
weigern, in der heutigen EU-Struktur die in-
terventionistischen, zentralistischen und Anti-
Wettbewerb-Grundziige zu bemerken. Sie wol-
len nicht sehen, dass das europiische Modell des
umverteilenden Wohlfahrtsstaats vor dem Kon-
kurs steht (um es zu sehen, wiirde es reichen, sich
die Staatsschulden und Staatsquoten irgendeines
EU-Staates anzuschauen).

Bin ich verriickt, wenn ich sage, dass die zen-
tralistische, interventionistische EU nach Alter
stinkt, nach Staatsldsungen mit wenig Freiraum
tir die einzelnen? Liege ich total falsch, wenn ich
behaupte, dass die Komplexitit der Systeme nicht
durch das Streben nach immer Grosserem und
durch die Ausschaltung der Konkurrenz seitens
der Kleinen gelost wird? Und, ja, ich frage: Wer
hat bei diesem intransparenten, widerspriich-
lichen Gebilde, das sich EU nennt, noch den
Durchblick?

Abschliessend mochte ich allen, die mich
fiir verriickt halten, die Lektiire eines lustigen
Biichleins von Carlo Cipolla empfehlen, der
Wirtschaftsgeschichtsprofessor in Berkeley war.
Es trigt den Titel «The Basic Laws of Human
Stupidity» (die Grundgesetze der menschlichen
Dummbheit) und existiert leider nicht in deut-
scher Ubersetzung. Cipolla vertrite darin die The-
se, dass die Verteilung der Dummheit zwischen
den verschiedenen menschlichen Kategorien dem
Gesetz der Proportionalitit entspricht. Es gibt
weniger Dumme bei den Nobelpreistragern, ganz
einfach deshalb, weil es weniger Nobelpreistrager
als Coiffeure, Taxifahrer usw. gibt. Das bedeutet
umgekehrt, dass es unter Nichtnobelpreistragern
in absoluten Zahlen auch mehr kluge Leute gibt
als unter Nobelpreistragern. Warum héren die
sogenannte Elite und die Intellektuellen nicht
einfach auf die Stimmen der klugen Mehrheit?
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Gegen die EU zu wettern ist einfach. Vor allem,
wenn man sie nicht kennt. Dabei ist die europiische
Governance gar nicht so verschieden von der

helvetischen.

3 Innovative EU

Daniel Brithlmeier

Dass Europa in der Krise sei, ist in aller Munde.
Natiirlich miisste man gleich differenzieren: es
gibt keine Eurokrise, sondern eine Staatsschul-
denkrise, und es gibt in der EU auch vieles, was
von aussen als Krise bezeichnet wird, aber in Tat
und Wahrheit politischer Alltag ist. Der franzo-
sische Staatsprisident beispielsweise spielte aus
innenpolitischen Griinden den starken Mann
auf Kosten der ethnisch Schwachen (Roma)
und liess seine Minister faustdick gegeniiber der
EU-Kommissarin liigen. Diese vergriff sich (be-
wusst?) im Ton und drohte mit der Keule des
Vertragsverletzungsverfahrens. Klammbheimlich
wurden diese Differenzen — hinter dem Getdse
von Grossdemonstrationen und sozialer Unrast
in Frankreich — bereinigt. Continuer comme si de
rien n'était.

Die EU meistert seit iiber 50 Jahren solche
Krisen — ja, NZZ-Redaktor Eric Gujer hat un-
lingst treffend bemerkt, dass Krisen «das Lebens-
elixier der EU» seien. Ich wiirde noch weiter ge-
hen und feststellen, dass die EU aus jeder ihrer
Krisen gestirkt hervorgegangen ist, was derzeit
wenige politische Gemeinwesen von sich behaup-
ten kdnnen.

Dieser alerte und flexible Umgang mit Kri-
sen und die damit verbundene Lernbereitschaft
hingen wesentlich mit dem zusammen, was ich
«europiische Governance» nenne. Mangels ver-
tiefter Kenntnis der EU spielen diese und die
Bereitschaft, die EU gewissermassen von innen
heraus zu verstehen, in der schweizerischen Dis-
kussion praktisch keine Rolle. Sie sind aber ei-
nerseits sachlich unerlisslich, andererseits nicht
zuletzt auch deshalb geboten, weil wir anderen
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(vielleicht zu Recht) vorwerfen, dass sie die Ei-
genheiten der Schweiz nicht gentigend bertick-
sichtigen. Doch nicht selten begniigt man sich
hierzulande im Verhiltnis zur EU bestenfalls mit
Teilwahrheiten, oft auch nur mit ideologischen
Versatzstiicken, die man auf sie projiziert. Dabei
huldigt man dem deutschen, aber in der Schweiz
lehrenden Politikwissenschafter Joachim Blatter
zufolge einem «traditionell sehr introvertierten
Verstindnis von demokratischer Selbstbestim-
mung».

Die EU hat — und dies durchaus ohne grand
design, sondern pragmatisch — eine Regierungs-
struktur und -praxis entwickelt, die es ihr erlaubt,
hochst kreativ auf Schwierigkeiten unterschied-
lichster Art zu reagieren. Sie ist ein Experi-
mentierfeld von grosser Innovationskraft. Der
deutsche Rechtswissenschafter Ulrich Haltern,
mitnichten ein glithender EU-Verfechter, meint
sogar, sie sei «als Experiment [zu] begreifen, politi-
sche Herrschaft jenseits des Nationalstaates stabil zu
institutionalisieren und damit die Hypertrophien
von Staatlichkeit zu zihmen».

Spezifisch, entscheidend und prigend ist da-
bei — wie tiberall — das Zusammenspiel der Insti-
tutionen:

* der Kommission mit kollegialer (!) Entscheid-
findung und mit dem (fast) alleinigen Initiativ-
monopol als genialem Instrument (und 1. Inno-
vation), um als wichtige Verhandlungsinstanz
und Hiiterin des Gemeinschaftsinteresses auf
dem Verhandlungswege vor allem legislativen
Konsens herbeizufithren, und dies in engerer Ver-
zahnung mit

* dem Rat als genuin intergouvernementalem
Element in der institutionellen Struktur der EU,
halb Tagsatzung, halb Parlament und in einem
bisher unbekannten Zweikammersystem (2. In-
novation) mit

* dem Europiischen Parlament, das heute (v.a.
auch dank dem Vertrag von Lissabon) durchaus
im Rechtsetzungsverfahren zum gleichwertigen
Partner der beiden anderen Akteure geworden ist.
Zu betonen ist auch dessen heilsame Kompetenz
zur Priifung und Bestitigung der Kommissions-
mitglieder, die nicht zuletzt 1999 in der Demis-
sion der Kommission Santer vollauf gespielt hat.
Schliesslich ist in diesem Viergespann zu nennen:
* der Europiische Gerichtshof (EuGH). Er hat
im wesentlichen mit Richterrecht die «Gemein-
schaft des Rechts» (Walter Hallstein) geschaffen,
die in ihrer Qualitit keinen Vergleich mit natio-
naler Rechtsstaatlichkeit zu scheuen braucht. Die
geniale Erfindung (und 3. Innovation) war dabei
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das Vorabentscheidungsverfahren, das den Dia-
log mit den nationalen Gerichten begriindet und
entwickelt hat.

In der Alltagsrealitit miindet die europiische
Governance in eine keinesfalls iberdimensionier-
te oder -biirokratisierte Verhandlungsmaschine-
rie, die in unzdhligen Verhandlungsrunden leid-
liche und leidlich efiziente Lésungen produziert.
Der tendenziell unterbesetzte Briisseler «Apparat»
arbeitet mithin im Schnitt mehr und effizienter
als viele seiner Mitgliedstaaten.

Die EU ist heute aber nicht nur Alltag, sie
ist vor allem auch eine volkerrechtliche interna-
tionale Ordnung, die sich durch Regierungskon-
ferenzen gebildet und weiterentwickelt hat, und
eine Verfassungsstruktur sui generis darstellt. Sie
schafft, wie John Adams es im Continental Con-
gress 1776 formulierte, «eine bislang unbekannte
Regierungsform, die den Forderungen ihrer Zeit
Geniige tut». Diskussionen, ob sie jetzt mehr
Staatenbund oder Bundesstaat sei, oder gar der
Vorwurf, sie entwickle sich von einem zum an-

In der Alltagsrealitit miindet die europiische
Governance in eine keinesfalls iberdimensionierte
oder -biirokratisierte Verhandlungsmaschinerie.
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dern und sei deshalb illegitim, sind steril, und
vorschnelle Pauschalurteile wie «Fehlkonstruk-
tion» u.d. sind arrogant. Wer heute so gegen die
EU argumentiert, misste ehrlicherweise auch den
USA und dem schweizerischen Bundesstaat von
1848 Legitimitit und innere Logik absprechen. So
zeigt etwa das neueste Buch des amerikanischen
Historikers Gordon S. Wood «Empire of Liberty:
A History of the Early Republic, 1789-1815» auf,
dass die jungen USA viel gravierendere politische,
ideologische, wirtschaftliche, kulturelle und mo-
ralische Trennungsfaktoren kannten als Europa
nach dem 2. Weltkrieg oder gar heute.

Neben der politischen Union ist die EU auch
lingst eine funktionierende Rechtsgemeinschaft.
Die sich bereits am «Katastrophenszenario» der
Desintegration der EU ergdtzenden Gegner der
EU sollten einmal erkliren, wie man eine der-
art funktionierende Rechtsgemeinschaft zuriick-
entwickeln soll. Und die schweizerischen EU-
Kritiker miissten dann noch aufzeigen, wie sie
sich konkret die Wahrung der Wohltaten der

bilateralen sektoriellen Abkommen (Freihandel,

Marktéffnung, Personenfreiziigigkeit, Sicherheit
u.a.m.) vorstellen, wenn die EU einmal, wie EU-
Gegner es sich so schnlich wiinschen, abtritt und
ihre Rechtspersdnlichkeit verliert.

Unbestreitbar existiert allerdings in der EU
ein Demokratiedefizit. Damit meine ich nicht,
dass die EU nicht {iber direktdemokratische Ele-
mente wie die Schweiz verfiigt. Man kann mit
guten Griinden argumentieren — und die Ver-
techter der amerikanischen Verfassung im Fede-
ralist haben es getan —, dass eine reprisentative
Demokratie die bessere Demokratie fiir moderne,
auf entwickelter Arbeitsteilung beruhende Ver-
fassungsgesellschaften darstelle.

Das Demokratiedefizit der EU besteht im
wesentlichen darin, dass mitgliedstaatliche Regie-
rungen in Briissel im Rat zur Legislative werden
und sich dort der parlamentarischen Kontrolle
und Verantwortlichkeit zuhause entziehen. Das
ist ein Strukturproblem der EU, das sie nicht
direkt, sondern nur indirekt und offensichtlich
mit dem beschriebenen Innovationspotential 15-
sen kann. Im Vertrag von Lissabon wird mit der
Stirkung des Europiischen und der nationalen
Parlamente ein wesentlicher Schritt in diese Rich-
tung getan.

Mit Lissabon hat sich die EU mit dem Ho-
hen Vertreter der Union fiir Aussen- und Sicher-
heitspolitik und dem Europiischen Auswirtigen
Dienst (EAD) neue Strukturen und eine neue
Orientierung in den Aussenbezichungen gege-
ben. Natiirlich ist es noch zu friih, iiber deren
Tauglichkeit und Wirksamkeit zu befinden, auch
wenn dariiber schon eifrig geschrieben und gewit-
zelt wird. Einmal mehr kurzschliissig ist aber die
vorschnelle Kritik an deren Grosse: die anvisier-
ten 5’000 Personen im Vollbetrieb (inkl. Diplo-
maten) wiren klar weniger als die Hilfte dessen,
was heute Deutschland daftir beschiftigt.

Unzweifelhaft wird das auch Veridnderungen
fiir die Schweiz bringen. Man darf ihr attestieren,
dass sie sich bisher verhandlungstechnisch, d.h.
diplomatisch, sechr gut auf ihr Gegeniiber einge-
stellt und sich deutlich tiber ihrer Grsse verkauft
hat. Absehbar ist aber auch, dass in der EU die
Bereitschaft fiir Sonderldsungen fir Drittstaa-
ten — und damit fiir vorteilhaftere Regelungen
als fiir Mitgliedstaaten! — noch mehr sinkt. Spi-
testens seit dem Beschluss des Ministerrates vom
8. Dezember 2008 gilt fiir die EU — aus Sorge fiir
Kohirenz, Einheitlichkeit und Rechtssicherheit
im europidischen Raum —, dass der Acquis com-
munautaire in allen Vertrigen grundsitzlich zu
{ibernehmen ist.
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Regulieren und harmonisieren — die EU stérke ihre
Institutionen und schwicht den Wettbewerb.
Die Schweiz kénnte profitieren. Wenn sie klug ist.

4 Regulierung auf leisen

Sohlen

Roland Vaubel

Staatliche Institutionen werden auf zweierlei
Weise aktiv. Sie geben das Geld der Biirger aus,
und sie machen den Biirgern Vorschriften.

Im Fall der Europdischen Union sind dem
Geldausgeben enge Grenzen gesetzt. Die Ober-
grenze liegt bei 1,27 Prozent des EU-Bruttoin-
landprodukts. Daran hat sich seit vielen Jahren
nichts gedndert. Der Grund ist das kuriose, aber
ungewollt geniale Haushaltsverfahren der EU.
Fiir Einnahmen und Ausgaben der EU gilt ndm-
lich nicht dieselbe Entscheidungsregel. Uber die
Finanzmittel entscheiden die Mitgliedstaaten
einstimmig. Uber die Verwendung dieser Finanz-
mittel entscheiden sie (genauer: der Rat) und das
Parlament jedoch mit Mehrheit.

Diese Asymmetrie des Entscheidungsverfah-
rens hat zur Folge, dass diejenigen, die erwarten,
bei der Ausgabenentscheidung in der Minderheit
zu sein und iiberstimmt zu werden — vor allem
natiirlich die Nettozahler —, bei der Gewdhrung
der Finanzmittel eher vorsichtig sind. Vorsicht ist
deshalb geboten, weil die EU traditionell kaum
internationale dffentliche Giiter produziert oder
finanziert, sondern im wesentlichen Transfers
verteilt, die zu einer starken Umverteilung zwi-
schen den Mitgliedstaaten fiithren.

Ganz im Gegensatz zu ihrem engen Finanz-
rahmen hat die EU weitreichende Regulierungs-
kompetenzen. Regulierungen sind Eingriffe in
die Vertragsfreiheit. Den Regulierer kosten sie
wenig oder nichts. Die Kosten haben die Regu-
lierten zu tragen. Da die Finanzmittel der EU eng
begrenzt sind, konzentriert sich Briissel vor allem
auf seine Regulierungsmacht. Deshalb wird die
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EU in der Literatur haufig als regulatory state oder
regulatory federalism bezeichnet.

Der «gemeinsame Markt» oder «Binnenmarkt»
und die Globalisierung spielen den europiischen
Institutionen dabei in die Hande. Denn je enger
die Mirkte international integriert sind, desto
weniger kann eine einzelne Regierung (und die
sie stiitzende Parlamentsmehrheit) es sich leisten,
weitreichende einzelstaatliche Regulierungen ein-
zufiihren, die das hochmobile Kapital verschrek-
ken und die Wettbewerbsfihigkeit des eigenen
Landes beeintrichtigen. Nur vereint sind die
Regicrungen noch stark. Und die europiischen
Institutionen wissen: je mehr sie die Marktinte-
gration vorantreiben, desto mehr Regulierungs-
macht werden ihnen die Politiker der Mitglied-
staaten iibertragen. Die Marktintegration ist fiir
die Eurokratie das Mittel zur politischen Integra-
tion, d.h. zur politischen Zentralisierung.

Die gemeinschaftlichen Regulierungen kon-
nen entweder einstimmig oder mit qualifizierter
Mehrheit beschlossen werden. Wenn sie nur ein-
stimmig verabschiedet werden kdnnen, spricht
man von einem Regulierungskartell. Die Politi-
ker aller Mitgliedsldnder vereinigen sich, damit
die Biirger den staatlichen Vorschriften nicht
mehr so leicht ausweichen kénnen. Ausserdem
haben die Stimmbiirger nun weniger Vergleichs-
mdglichkeiten, was die Leistungsfahigkeit ihrer
eigenen Regierung angeht — die sogenannte yard-
stick competition wird ausgeschaltet.

Seit der Einheitlichen Europiischen Akte (ra-
tifiziert 1987) konnen europiische Regulierun-
gen, die die Errichtung und das Funktionieren
des Binnenmarktes zum Gegenstand haben, mit
qualifizierter Mehrheit beschlossen werden (heu-
te Art. 114 AEUV). Das Binnenmarktziel wird an
anderer Stelle (heute Art. 26 AEUV) definiert als
ein «Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie
Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen
und Kapital ... gewdhrleistet ist». Diese Anderung
der Entscheidungsregel hat sich als Einfallstor
fir weitreichende europiische Regulierungen
erwiesen, wie sie von der damaligen britischen
Regierung unter Margaret Thatcher sicher nicht
beabsichtigt waren. Begriindet wurde der Uber-
gang zur qualifizierten Mehrheitsentscheidung
damit, dass einzelne Mitgliedstaaten durch ihre
nationalen Produktregulierungen die Einfuhr
behinderten oder ihre Finanzmirkte vor Wettbe-
werb schiitzten. Zu diesem Zweck hitte man aber
keine europiischen Regulierungen gebraucht. Es
hitte geniigt, dass der Rat das Recht erhalten hit-
te, solche protektionistischen nationalen Regulie-
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rungen mit qualifizierter Mehrheit aufzuheben.
Das hitte eine eindeutig liberalisierende Wirkung
gehabt.

Die ecuropiischen Regulierungen dagegen
sind in der Regel restriktiver als die nationalen
— das exakte Gegenteil einer Liberalisierung. An-
scheinend beftirchteten die Regierungen 1987,
dass das Binnenmarketprojekt ihre nationalen Re-
gulierungsspielriume noch weiter einschrinken
wiirde. Deshalb wollten sie ihre ecigenen Regu-
lierungsmoglichkeiten auf europiischer Ebene
durch die Abkehr von der Einstimmigkeit erwei-
tern.

Spiter kam hinzu, dass der Binnenmarkt-
artikel 114 von Kommission, Ratsmehrheit und
Gerichtshof nicht im Sinne aller Vertragspart-
ner ausgelegt wurde. Damit war nach aller Er-
fahrung zu rechnen. Der Europidische Gerichts-
hof lasst qualifizierte Mehrheitsentscheidungen
nach Artikel 114 inzwischen nicht nur bei der
Einfiihrung europiischer Produktregulierungen,
sondern auch bei der Griindung europiischer In-

Die europiischen Regulierungen sind in der Regel
restriktiver als die nationalen —
das exakte Gegenteil einer Liberalisierung.
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stitutionen zu. Als die britische Regierung 2004
dagegen klagte, dass die Griindung der European
Network and Information Security Agency fiir
den Telekommunikationssektor mit qualifizierter
Mehrheit auf der Grundlage des Binnenmarkt-
artikels beschlossen worden war, wurde sie vom
Europiischen Gerichtshof abgewiesen. Kommis-
sion und Ratsmehrheit sind nun sogar dazu tiber-
gegangen, auf der Grundlage von Art. 114 mit
qualifizierter Mehrheit europdische Institutionen
zu griinden, die Prozessregulierungen einfiihren
und durchsetzen diirfen — dies, obwohl die natio-
nalen Prozessregulierungen, die sie ersetzen, den
freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstlei-
stungen und Kapital gar nicht behindert haben.
Ein aktuelles Beispiel ist die europdische Fi-
nanzaufsicht, die am 7. September 2010 vom Rat
mit qualifizierter Mehrheit (gegen die Stimme der
Tschechischen Republik, aber nicht gegen die bri-
tische) beschlossen und am 23. September auch
vom Europiischen Parlament verabschiedet wor-
den ist. Die neuen Finanzaufsichtsbehdrden der
EU diirfen unter bestimmten Bedingungen mit

qualifizierter Mehrheit Regulierungsmassnah-
men vorschreiben oder sogar selbst durchfiihren.
Kommission und Ratsmehrheit behaupten, dass
diese Gesetzgebung vom Rat mit qualifizierter
Mehrheit beschlossen werden konnte, weil sie die
Errichtung und das Funktionieren des Binnen-
marktes zum Gegenstand hat. Die Existenz un-
terschiedlicher nationaler Prozessregulierungen
fiir den Finanzmarkt steht aber der Freiheit des
Kapitalverkehrs und damit dem Binnenmarktziel
gar nicht entgegen. Die britische Koalitionsre-
gierung hat bisher darauf verzichtet, gegen die
unzuldssige Inanspruchnahme des Binnenmarke-
artikels zu klagen, denn sie weiss, dass Gerichts-
hof und Kommission in Kompetenzfragen fast
immer an einem Strang zichen.

Die Einheitliche Europdische Akte von 1987
tihrte qualifizierte Mehrheitsentscheidungen
auch fiir europdische Arbeitsmarktregulierungen
ein — allerdings nur fiir solche, die die Arbeitsum-
welt verbessern, indem sie die Sicherheit und Ge-
sundheit der Arbeitnehmer schiitzen (damals Art.
118a, heute Art. 153 Abs. 1a). Auch dieser Artikel
wurde von Kommission, Ratsmehrheit und Ge-
richtshof ganz anders ausgelegt, als zumindest die
britische Regierung erwartet hatte. Zum Beispiel
wurde die Arbeitszeitrichtlinie von 1993 mit qua-
lifizierter Mehrheit verabschiedet. Die Begriin-
dung war, dass sie dem Schutz der Gesundheit
der Arbeitnehmer diene. Die britische Regierung
klagte dagegen, wurde aber vom Europiischen
Gerichtshof abgewiesen.

Der Bereich der mit qualifizierter Mehrheit zu
beschliessenden europiischen Arbeitsmarktregu-
lierungen wurde wenig spiter durch das Sozial-
politische Abkommen von Maastricht erheblich
erweitert. Die konservative britische Regierung
bestand damals auf einem opr-ouz. Dieser wurde
aber von der nachfolgenden Labourregierung im
Rahmen des Amsterdamer Vertrages aufgegeben.

Die christlich-liberale deutsche Regierung
akzeptierte in Maastricht das Sozialpolitische
Abkommen, denn damals bendtigte sie gerade
die Zustimmung des franzdsischen Prisiden-
ten zur deutschen Wiedervereinigung. Horst
Teltschik, der aussenpolitische Chefberater im
Bonner Kanzleramt, sagte damals: «/m zibrigen
befindet sich die Bundesregierung jetzt in der Lage,
praktisch jeder franzésischen Initiative fiir Europa
zustimmen zu miissen.»* Das galt nicht nur fiir
den Euro, sondern auch fiir die Regulierung der
Arbeitsmirkte. Auch die sogenannten poor four
(Griechenland, Irland, Portugal und Spanien)
schlossen ein Tauschgeschift. Der Preis fiir ihre
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Zustimmung war die Griindung des EU-Kohi-
sionsfonds.

Die Einfithrung qualifizierter Mehrheitsent-
scheidungen durch die Einheitliche Europiische
Akte und das Sozialpolitische Abkommen von
Maastricht léste eine Welle europiischer Arbeits-
marktregulierungen aus — es sind weit iiber fiinf-
zig. Wenn Mehrheitsentscheidungen maglich
sind, ist die Mehrheit der hochregulierten Lander
nimlich versucht, der Minderheit der liberaleren
Linder das mehrheitliche Regulierungsniveau
aufzuzwingen. Dadurch kann die Mehrheit ih-
re eigene Wettbewerbsfihigkeit gegeniiber der
Minderheit erhdhen. Das ist dann kein Regulie-
rungskartell mehr, sondern die sogenannte straz-
egy of raising rivals’ costs. Dabei wird nicht — wie
man zunichst vermuten kdnnte — das bisherige
Regulierungsniveau des ausschlaggebenden Mit-
gliedstaats fiir allgemeinverbindlich erklirt, son-
dern ein noch hoheres. Das zeigt die spieltheo-
retische Analyse, aber auch die Erfahrung in der
EU. Der Grund dafiir ist, dass die Regierung des
ausschlaggebenden Landes nun nicht mehr den
Wettbewerb von seiten der Minderheit zu be-
fiirchten hat. Sie kann jetzt ungeniert regulieren,
ohne dass das Kapital in die ehemals liberaleren
Linder abfliesst.

Die vorliegenden empirischen Untersuchun-
gen zeigen, dass die tiberstimmte Minderheit der
Regulierungsgegner typischerweise die folgenden
Linder umfasst: Grossbritannien, Irland, Dine-
mark, Finnland, die Niederlande und manchmal
Deutschland und Luxemburg. Regulierungsbe-
fiurworter sind dagegen die romanischen und
Mittelmeerldnder. Dazu passt, dass die nationa-
len Arbeitsmarktregulierungen in den siideuropi-
ischen Mitgliedstaaten deutlich restriktiver sind
als in den nordeuropidischen. Das zeigen mehrere
Untersuchungen — zum Beispiel die der OECD.

Interessanterweise schliesst sich die Minder-
heit der Regulierungsgegner in der Schlussab-
stimmung hiufig der Mehrheit an, obwohl sie
die Regulierung zunichst bekimpft hat. Wenn
die Regulierungsgegner merken, dass sie nicht ge-
nug Stimmen haben, um den Gesetzesvorschlag
zu Fall zu bringen, stellen sie nicht selten ihre
Zustimmung in Aussicht, wenn dem Gesetzes-
vorschlag die schlimmsten Zihne gezogen wer-
den. Denn sonst wiirden sie aus dem weiteren
Verhandlungsprozess ausgeschlossen, und die
Mehrheit konnte es ihnen bei nichster Gelegen-
heit heimzahlen. Ausserdem ist es mithsam, den
Wihlern daheim zu erkliren, weshalb das, was
die Mehrheit in Briissel beschlossen hat, falsch ist,
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denn die Opposition im eigenen Land lisst sich
eine solche Gelegenheit zur Kritik nicht entge-
hen. Deshalb ist der Anteil der Ratsentscheidun-
gen, die mit Gegenstimmen oder Enthaltungen
angenommen werden — zurzeit zwischen 15 und
20 Prozent — nur die Spitze eines riesigen Eis-
bergs.

Die strategy of raising rivals’ costs ist natiitlich
nicht auf die Arbeitsmarktregulierung beschrinkt.
Ein fiir die Schweiz interessantes Beispiel ist auch
die Folgerechtsrichtlinie (2001). Sie verpflichtet
den Kunsthandel, einen bestimmten Prozentsatz
der Erlose an die Kiinstler und ihre — auch ent-
ternten — Erben abzufiihren. Abgelehnt wurde sie
von Grossbritannien, Irland, Osterreich und den
Niederlanden — vier Landern, die diese Abgabe
nicht erhoben und die im internationalen Kunst-
handel eine erhebliche Rolle spiclen — man den-
ke an Sotheby’s und Christie’s, das Dorotheum
in Wien und die Maastricht Fine Arts Fair. Das
Folgerecht — auf Franzésisch droit de suite — war
urspriinglich eine franzosische Erfindung und
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Die Mehrheit der hochregulierten Lander ist
versucht, der Minderheit der liberaleren Linder das
mehrheitliche Regulierungsniveau aufzuzwingen.

wurde spiter auch in Belgien, Deutschland und
den meisten anderen Mitgliedstaaten der EU ein-
gefithrt. Mit Hilfe der Folgerechtsrichtlinie kann
der Pariser Kunsthandel nun London, Maastricht
und Wien das Wasser abgraben.

Das aktuellste und wohl auch wichtigste Bei-
spiel der strategy of raising rivals’ costs ist schliess-
lich die bereits erwihnte Einfihrung einer EU-
Finanzaufsicht. Zum Jahresbeginn 2011 werden
drei europdische Finanzaufsichtsbehorden einge-
richtet — eine fiir die Banken, eine fiir die Wert-
papiermirkte und eine fiir die Versicherungen.
Ich konzentriere mich im folgenden auf die
Europiische Bankaufsichtsbehorde (EBA). Ih-
rem Board of Supervisors gehoren die Leiter der
nationalen Bankaufsichtsbehdrden sowie nicht-
stimmberechtigte Vertreter der Kommission, der
Europiischen Zentralbank und des ebenfalls neu-
gegriindeten European Systemic Risk Board an.
Die EBA kann in drei Fillen mit qualifizierter
Mehrheit «eine an ein Finanzinstitut gerichtete
Einzelfallentscheidung erlassen. .., worunter auch
die Einstellung jeglicher Titigkeit fillt» (z.B. Art.
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9, Abs. 6 der EBA-Verordnung). Im Klartext: die
EBA kann zum Beispiel eine Bank wie Barclays
schliessen, selbst wenn Finanzaufsicht, Regierung
und Parlament in London dagegen sind. Dieses
Weisungs- und direkte Durchgriffsrecht besitzt
die EBA, wenn entweder — erstens — sie und die
Kommission der Meinung sind, dass eine natio-
nale Aufsichtsbehérde sich nicht an die Banken-
regulierungen der EU hilt (Art. 9); oder wenn
— zweitens — zwei oder mehr nationale Aufsichts-
behdrden in Fragen, fiir die das EU-Recht eine
Zusammenarbeit vorsieht, uneins sind (Art. 11);
oder wenn — drittens — der Ministerrat mit Mehr-
heit die Krise ausruft (Art. 10). Dafiir geniigt es,
dass «ungiinstige Entwicklungen eintreten, die die
geordnete Funktionsweise und die Integritit von Fi-
nangmdrkten oder die Stabilitit des Finanzsystems
in der Gemeinschaft — ob als Ganzes oder in Teilen
— ernsthaft gefiahrden kinnen» (Abs. 1).

Es ist klar, dass keine dieser Vorschriften den
Ausbruch und das Ausmass der jetzt aktuellen
Finanzkrise verhindert hitte. Denn die Krise

Die europiischen Institutionen sehen
in der Finanzkrise eine Chance, ihre Macht

Zu vergrossern.
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kam von aussen, und das dezentrale Krisenma-
nagement der einzelnen Mitgliedstaaten — auch
das britische — hat zufriedenstellend funktioniert.
Die beiden multinationalen Banken Fortis und
Dexia wurden unter Mitwirkung der Aufsichts-
behorden der beteiligten Staaten (Benelux bzw.
Belgien/Frankreich) gerduschlos und ziigig aufge-
fangen. Die Beteiligung von 27 Aufsichtsbehor-
den wire wesentlich umstindlicher gewesen.

Empirische Untersuchungen zeigen, dass die
Finanzaufsicht in den romanischen und Mittel-
meerlindern (darunter Frankreich und Italien)
am umfangreichsten ist. Am schlanksten ist sie
— relativ zur Zahl der Finanzdienstleister — in
Grossbritannien. Unterstiitzt von der EU-Kom-
mission, die auf diese Weise ihre Kompetenzen
erweitern kann, hat die franzdsische Politik damit
begonnen, der City of London das franzdsische
Regulierungsniveau aufzuzwingen. Thr Vorgehen
hat Methode.

1. Bald nach dem Ausbruch der Finanzkrise
wurde Jacques de Larosicre, cin fritherer Gouver-
neur der Banque de France, von der EU-Kom-

mission zum Vorsitzenden einer Expertengruppe
fiir die Finanzmarktkrise bestellt.

2. Der Franzose Michel Barnier wurde 2009
vom wiedergewihlten Kommissionsprisidenten
Barroso zum neuen Binnenmarktkommissar —
zustindig fiir die Finanzmarktregulierung — er-
nannt.

3. Der franzésische Europa-Abgeordnete
Jean-Paul Gauzes (UMP) wurde 2009 zum Rap-
porteur des Européischen Parlaments fiir die EU-
Finanzaufsichtsverordnungen gewihlt.

Die Absichten der franzosischen Politik werden
in folgenden Zitaten deutlich.

¢ Jean-Paul Gauzés (EU-Parlamentarier): «/n
einem Land wie Frankreich gibt es eine echte Tra-
dition der Uberwachung von Finanzinstituten. Der
Vorteil einer europdiischen Uberwachung bestiinde
darin, dieselben Regeln iiberallhin auszudehnen. .. »
(«Le Figaro», 7. Juli 2010)

* Christine Lagarde (franzosische Finanzmini-
sterin): « Wir brauchen eine City, die nach anderen
Regeln spielt.» («Financial Times», 4. Dezember
2009)

* Nicolas Sarkozy sagte der Zeitung «Le Mon-
de» nach der Abstimmung im Ministerrat (2.
Dezember 2009): «Dies ist eine grosse Niederlage
der Englinder ... und ein Triumph franzésischer
Ideen.» Und weiter: «Wissen Sie, was es fiir mich
bedeutet, dass zum erstenmal seit fiinfzig Jahren ein
Franzose Binnenmarktkommissar und damit auch
Jiir die Finanzdienstleistungen, einschliesslich der
City (of London), zustindig sein wird? Ich méchte,
dass die Welt auf diesen Sieg des europdischen Mo-
dells blickt, das den Exzessen des Finanzmarktkapi-
talismus ein Ende setzt.»

4. Kommissar Barnier erklirte bei der Verab-
schiedung der EBA-Verordnung: «Dies ist nur ein
erster Schritt.» Tatsichlich verpflichtet die Ver-
ordnung die Kommission, alle drei Jahre einen
Bericht vorzulegen, ob und wie die Zustindig-
keiten der EU-Finanzaufsicht erweitert werden
sollten.

Ich fasse abschliessend zusammen: Die euro-
pdischen Institutionen schen in der Finanzkrise
eine Chance, ihre Macht zu vergrossern. Die Re-
gierungen der hochregulierten Mitgliedstaaten
nutzen die Krise als Vorwand, um die Wettbe-
werbsfihigkeit ihrer Konkurrenz zu untergraben.
Die Finanzplitze Ziirich, New York und Singa-

pur werden davon profitieren.
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Eine gemeinsame politische Union, eine einzige
Wihrung — das sind schone politische Ideen. Doch ist
die Umsetzung das Problem. Die Schweiz sollte sich

ihren Handlungsspielraum bewahren.

5 Der Irrtum des Euros

Kurt Schiltknecht

Linder und Regionen entwickeln sich seit Men-
schengedenken unterschiedlich. Dabei hilt sich
hartnickig die Vorstellung, mit Harmonisie-
rung und Zentralisierung wichtiger Bereiche der
Wittschafts- und Geldpolitik sowie mit Umver-
teilungen lasse sich ein Ausgleich zwischen den
Regionen schaffen. Letztlich stehen solche Ideen
auch hinter der Europidischen Union. Die Poli-
tiker erhoffen sich von einer Verringerung der
Divergenzen giinstige Voraussetzungen fiir ein
nachhaltiges Wachstum und ein konfliktfreies
Zusammenleben in Europa.

Fiir die Idee, mit Hilfe grosser politischer
Gebilde, einer Harmonisierung der Politik und
landeriibergreifender Umverteilungen die wirt-
schaftlichen und gesellschaftspolitischen Proble-
me besser in den Griff zu bekommen, lisst sich in
der Vergangenheit keine iiberzeugende Evidenz
finden. Wie Kommunismus oder Sozialismus
basieren solche Ideen auf naiven Vorstellungen
iiber das Funktionieren einer Gesellschaft und
das Handeln der einzelnen Menschen.

Viel zuwenig wird beachtet, dass Anderun-
gen in der Ausgestaltung der institutionellen
Rahmenbedingungen Reaktionen im wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Verhalten jedes
einzelnen auslésen und in der Summe komplexe
gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse in
Gang setzen. Angesichts der Vernachlissigung
dieser Aspekte erstaunt es nicht, dass sich bei der
Umsetzung scheinbar einleuchtender politischer
Ideen hiufig eine uniiberbriickbare Kluft zwi-
schen den urspriinglichen politischen Absichten
und den faktischen Ergebnissen auftut.

Trotz solchen Erfahrungen lassen sich nach
wie vor viele Politiker, Intellektuelle und religise
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Kreise von politischen Ideen leiten, deren prak-
tische Umsetzung zuwenig oder gar nicht durch-
dacht ist. Als beispielsweise vor der Einfithrung
des Euro ein Okonomieprofessor dem deutschen
Bundeskanzler Helmuth Kohl die negativen wirt-
schaftlichen Folgen einer Einheitswihrung zu er-
kldren versuchte, meinte dieser, dass die Schaf-
tung des Euro ein politisches und erst in zweiter
Linie ein konomisches Problem sei. Die Folgen,
so der Professor lakonisch, wiirden allerdings in
erster Linie wirtschaftliche sein. Er sollte recht
behalten.

Dieser Unterschied im Denkansatz prigt auch
die Diskussionen um einen Beitritt der Schweiz
zur BEU oder zum Europiischen Wahrungssy-
stem. Die Befiirworter argumentieren mit idea-
listischen politischen Ideen und bagatellisieren
die Umsetzungsprobleme. Bei einer solchen Be-
trachtungsweise prasentiert sich ein EU-Beitritt
im Vergleich zum steinigen bilateralen Weg in
einem viel zu positiven Licht.

Wie Helmuth Kohl machen sich auch viele
hiesige Politiker aus politischen Griinden fiir
den Euro stark. Mit der Einheitswihrung soll
der Druck zur politischen, wirtschaftlichen und
individuellen Integration erhoht werden. Zudem
glauben viele, dass ein Freihandelsraum eine Ein-
heitswihrung bendtige. Dass eine Einheitswih-
rung auch Vorteile hat, bestreitet niemand. So
fithret sie zu einer Reduktion der Preisvolatilitit
der innerhalb des Euroraums gehandelten Gii-
ter und Dienstleistungen. Die EU-Kommission
schitzte den Gewinn der damit einhergehenden
Vorteile auf rund 0,5 Prozent des europiischen
Bruttosozialprodukts. Die Wirtschaftsentwick-
lung der letzten Jahre zeigt, wie masslos tibertrie-
ben diese Wachstumsschubsprognose war.

Den grossten Gewinn aus einem Beitritt zur
Europiischen Wiahrungsunion erzielten anfing-
lich diejenigen Linder, die in der Vergangenheit
wegen einer instabilen und unglaubwiirdigen
Wirtschaftspolitik hohe Realzinsen zahlen mus-
sten. Durch einen Beitritt zum Europiischen
Wihrungssystem kommen diese Linder in den
Genuss der wegen der geldpolitischen Glaub-
wiirdigkeit Deutschlands relativ niedrigen Euro-
zinsen. Ein Beitritt der Schweiz, die iiber einen
hervorragenden Stabilitdtsausweis und somit
niedrige Realzinsen verfligt, hitte demgegentiiber
eine Erhohung der Realzinsen fir die schweizeri-
sche Wirtschaft zur Folge.

Die fiir die Geldpolitik im Euroraum zustin-
dige Europiische Zentralbank muss ihre Geld-
politik auf die durchschnittliche Inflationsrate
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im Euroraum ausrichten. Auf die aktuelle Wirt-
schaftslage der einzelnen Mitgliedslinder kann
sie keine Riicksicht nehmen. Entgegen den idea-
listischen Vorstellungen der Euroanhinger ver-
liuft die Wirtschaftsentwicklung im Euroraum
trotz einheitlicher Geldpolitik nicht harmonisch.
Im Gegenteil, die Linder driften langsam aus-
einander. Hinter dieser Entwicklung kénnen
Unterschiede in der Performance der Schliissel-
industrien, Differenzen in der Fiskal- und Ar-
beitsmarktpolitik oder exogene Schocks stehen.
Zu den bekanntesten solcher Schocks zihlen die
Olpreisschocks, der Systemwechsel in Osteuropa,
Finanzkrisen, Kriege oder der Beitritt neuer Lin-
der in die EU. Die Wirkungen solcher Schocks
auf das Wachstum der einzelnen Linder kénnen
sehr unterschiedlich sein.

Es gibt eine Palette von Massnahmen, mit
denen ein Land auf Schocks, strukturelle oder
konjunkturelle Probleme reagieren kann. Verfiigt
ein Land iiber eine eigene Wihrung, so eignen
sich die Wechselkurse und Zinssitze weitaus am

Die Einfiihrung des Euros ist ein Beispiel dafiir,
wie sich zwischen einer scheinbar tiberzeugenden
politischen Idee und dem Ergebnis

bei deren Umsetzung Welten auftun kénnen.
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besten zur Korrektur. Mit dem Beitritt zum Eu-
ro verzichtet ein Land auf seine wirkungsvollsten
Instrumente. Insbesondere der Wechselkurs kann
nicht mehr zur Stimulierung einer lahmenden
Wirtschaft oder zum Bremsen eines Wirtschafts-
booms eingesetzt werden. Trotz den inzwischen
uniibersechbaren Problemen im Euroraum baga-
tellisieren die Eurobefiirworter noch immer den
Verlust der monetiren Autonomie und verweisen
auf die Erfolge der USA. Der Vergleich hinkt. Im
Gegensatz zu Europa verfiigen die USA iiber bes-
sere Moglichkeiten, auf regionale Wachstumsun-
terschiede zu reagieren. Im Vordergrund stehen
Arbeitskriftemobilitit, Lohnflexibilitit und ein
nationaler Finanzausgleich. Mit grossen Wan-
derungen kann das Arbeitslosenproblem zwar
gemindert werden. Dafiir werden die regionalen
Probleme verschirft, und die schwachen Regio-
nen entleeren sich. Eine solche Losung ist fiir
Europa undenkbar. Bis heute gibt es in Europa
nur eine bescheidene Wanderung. Neben sprach-
lichen und kulturellen Unterschieden reduzieren

hohe Sozialleistungen am Ort die Anreize zur
Wanderung. Zudem haben die meisten Linder
seit der EU-Osterweiterung ihre Einwanderungs-
gesetze stark verschirft.

Krass gescheitert ist der Versuch, mit dem
sogenannten Stabilititspakt die Lander auf eine
stabilititsorientierte Fiskalpolitik einzuschwd-
ren. Heute bedroht die Uberschuldung einiger
Linder die Stabilitit des Euros und driickt die
Eurozinsen nach oben. Weil die in einer Krise
steckenden Linder ihre Probleme nicht mit einer
Abwertung oder Verinderung der Zinsen 16sen
kénnen, miissen die notwendigen Anpassungen
iiber tiefere Lohne und eine drastische Reduktion
der Staatsausgaben erfolgen. Die daraus resultie-
renden sozialen Probleme tragen nicht zu der von
der Einfithrung des Euros erwarteten Verbesse-
rung der politischen Verstindigung innerhalb
Europas bei.

Ein wirksamer Finanzausgleich unter den
Eurolindern zum Ausgleich der Wachstumsun-
terschiede wiirde ein zentralisiertes Steuersystem
verlangen. Ein solches ist vorderhand nicht ab-
sehbar und wirtschaftspolitisch problematisch.
Der politische Druck fiir hohere Transferzah-
lungen sowie Unterstiitzungszahlungen in Kri-
sensituationen nimmt deshalb zu. In den Geber-
lindern findet die Idee von Transferzahlungen
immer weniger Zustimmung. Zudem haben
Transferzahlungen und Subventionen nur in den
allerwenigsten Situationen zu einer Verbesserung
des Wirtschaftswachstums gefithrt. Heute zeigt
es sich, dass der Euro und die damit einherge-
hende Preisgabe der monetiren Autonomie die
regionalen Probleme nicht verringert, sondern
verschirft hat. Als Folge davon nehmen die poli-
tischen Spannungen innerhalb der EU zu. Statt
aus diesen Erfahrungen zu lernen und zu fode-
ralistischen Strukturen zuriickzukehren, werden
immer mehr Regulierungen und Zentralisierun-
gen in der Hoffnung eingefiihre, auf diese Art die
aufgetretenen Schwichen iiberwinden zu kénnen.
Ein Irrweg.

Die Einfithrung des Euros ist ein weiteres
eindriickliches Beispiel dafiir, wie sich zwischen
einer scheinbar tiberzeugenden politischen Idee
und dem Ergebnis bei deren Umsetzung Wel-
ten auftun kénnen. Den Schalmeien iiber eine
bessere Zukunft der Schweiz im Kreise der EU
muss deshalb mit Skepsis begegnet werden. Fiir
ein kleines Land lohnt es sich, die wirtschaftspo-
litischen Optionen offenzuhalten und Lésungen
auf bilateralem Weg zu suchen.
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Die Schweiz geht ihren Weg. Und das ist gut so —
gerade fiir Europa. Die EU braucht einen
Leitstern und Storenfried. Die Aussensicht einer

deutschen EU-Biirgerin.

6 Das kleine gallische Dorf

Karen Horn

Die langen Gesichter meiner Kollegen am 6. De-
zember 1992 werde ich nie vergessen. An diesem
Tag lehnte das Schweizervolk den Beitritt zum
Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) meht-
heitlich ab. Ich war Doktorandin an der Univer-
sité de Lausanne. Und ich war dort wohl die ein-
zige, die sich durch das Votum erleichtert fiihlte,
und zwar obwohl ich in der Romandie geboren
und zugleich Deutsche bin. Wegen beidem hitte
ich aus Sicht der anderen eigentlich besonders
europafreundlich sein miissen. Die Romands
schimpften {iber die Deutschschweizer, die den
Grossteil der Neinstimmen beigesteuert hatten.
In der welschen Schweiz hatte man erwartet und
gehofft, der EWR konnte die erste Etappe sein
auf dem Weg hinaus aus der helvetischen Enge
und hinein in die Europiische Gemeinschaft, wie
sie damals noch hiess.

Genau diese Vision war es freilich, die ich
tiirchtete. Gegen den EWR an sich war nicht viel
zu sagen. Es geht dabei im wesentlichen um die
Teilnahme der EFTA-Linder am europiischen
Binnenmarkt, um die Verwirklichung der vier
Grundfreiheiten: Freiziigigkeit im Verkehr von
Personen, Waren, Dienstleistungen und Ka-
pital. Zolle wurden abgeschafft. Kein liberaler
Okonom konnte hiergegen etwas einzuwenden
haben. Mich trieb die Sorge um, es kdnnte eine
unumkehrbare Entwicklung angestossen wer-
den. Doch nach dem EWR-Referendum wurden
nun die Beitrittsverhandlungen mit der Europi-
ischen Gemeinschaft abgebrochen. Stattdessen
begannen in zwei Runden die Verhandlungen
tiber die bilateralen Vertrige, die eine Isolation

NR.982 DEZEMBER 2010 SCHWEIZER MONATSHEFTE

DOSSIER CH & EU

der Schweiz verhindern sollten — und dieser Weg
war schr erfolgreich.

Die Vorstellung ist fiir mich auch heute noch
schwer zu ertragen, dass sich ausgerechnet die
stolze Willensnation Schweiz, mit ihren einzigar-
tigen Traditionen und Institutionen, das europi-
ische Korsett iiberziehen kénnte. Gewiss, Europa
war gedacht als ein Projekt des Friedens, als Weg
zur Einigung der Vlker. Das ist aller Ehren wert
und hat die erhofften Friichte auch getragen. Den
positiven Saldo wird niemand in Zweifel zichen
— doch was haben wir Europier uns fiir diese poli-
tische Einigung nicht alles eingehandelt! Wer den
Frieden und Europa liebt, braucht deshalb nicht
auch die europiischen Institutionen zu lieben.

Das supranationale Gebilde der Europiischen
Gemeinschaft war schon 1992 von jenen unsym-
pathischen Ziigen geprigt, die ich heute erst
recht an der mehrfach erweiterten und vertieften
Europiischen Union kritisiere: Zentralisierung
(Aushohlung nationaler Souverinitit und Sub-
sidiaritit), Demokratiedefizit (Entfremdung von
den Biirgern), «Harmonisierung» (Unterbindung
des Systemwettbewerbs), Biirokratie (Wachstum
des Interventionismus statt schlankem Staat).
Die unbestrittenen Wohltaten der europdischen
Wettbewerbspolitik dndern an diesem negativen
Befund nichts. Fiir die Mitglieder im Euro-Raum
kommt noch jene Zwangsjacke erschwerend hin-
zu, die sich Europa 1998 bzw. 2002 — in der Hoff-
nung auf eine weitere politische Einigung — mit
der gemeinsamen Wihrung, dem Euro, angelegt
hat. Wie unangemessen der Euro fiir Linder ist,
deren Konvergenz nicht mehr gross vorankommt,
haben wir in der jiingsten Vergangenheit beob-
achten kénnen.

Ich bin nicht davon tiberzeugt, dass es fiir die
Schweiz sinnvoll oder gar unvermeidbar sei, dem
europiischen Staatenverbund institutionell noch
niher zu riicken. Doch es steht mir nicht zu, tiber
die Interessen der Schweiz ein Utteil zu fillen.
Wenn ich jedoch einen Wunsch frei hitte, dann
wire meine Antwort klar, dann beschritte die
Schweiz weiter den eingeschlagenen Weg. Dann
verweigerte sie sich jener ungesunden Abstraktheit
und Eigengesetzlichkeit der europidischen Politik,
die die vollig entfremdeten EU-Biirger mittlerwei-
le schon als hohere Gewalt hinzunehmen gelernt
haben. Dann hielte sie den Drohungen aus Briis-
sel stand und wehrte so viele Versuche wie mog-
lich ab, ihr einen Automatismus aufzudringen.
Dann bestiinde sie auf ihrer Freiheit, jede einzelne
Vorschrift, die sie aus Europa tibernimmt, genau
zu priifen und gegebenenfalls abzulehnen, auch
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wenn sie sich damit den billigen Vorwurf der Ro- — aber dabei wird es kaum bleiben. Gerade an-

sinenpickerei einhandelt.

Vor allem aber: die Schweiz moge der EU
fernbleiben! Ich hoffe das instindig als Biirgerin
der EU. Wir EU-Biirger brauchen sie als Nicht-
mitglied, die kleine, aber in ihrer politischen
Tradition ganz grosse Schweiz. Wir schulden der
Schweiz Dank in ihrer Rolle als politisches und
kulturelles Gegenmodell, das der Europiischen
Union den Spiegel vorhilt. Die sich aufreibt in
Einzelverhandlungen und uns immer wieder vor
Augen fiithrt, dass man nicht alles, was aus Briissel
oder Strassburg kommt, fiir richtig halten muss
— und dass nicht alle Kompromisse akzeptabel
sind, die die deutsche Regierung im Rahmen
diverser Kuhhindel eingeht. Man denke nur an
die Gleichstellungsrichtlinie oder zuletzt an die
arg klein ausgefallene Reform des europiischen
Stabilitits- und Wachstumspakts.

Die Schweiz mag es leid sein, das kleine gal-
lische Dorf zu spielen — aber wir kénnen froh
sein, sie als Messlatte und Symbol einer mogli-

Die Schweiz mége der EU fernbleiben! Ich hoffe
das instindig als Biirgerin der EU.
Wir EU-Biirger brauchen sie als Nichtmitglied.

KAREN HORN,
geboren 1966, ist
promovierte Okonomin
und leitet das
Hauptstadtbiiro des
Instituts der deutschen
Wirtschaft in Berlin.
Sie ist Trigerin des
Ludwig-Erhard-

Preises fiir Wirtschafts-

publizistik.
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chen Alternative vor Augen haben zu diirfen. Uns
EU-Biirgern ist nicht gedient, wenn die Schweiz
Mitglied Nr. 28 wiirde und der Union zwar Geld
in die Kassen spiilte, dabei aber nicht den Hauch
einer Chance hitte, sich dem dominanten Tan-
dem Deutschland-Frankreich entgegenzustellen
und die Hypertrophie Europas einzudimmen.
Denn dafiir ist die Schweiz zu klein, und die
Union riickt aus schlichten «Effizienzgriinden»
ohnehin vom Konsens als Legitimationsprinzip
ihrer Entscheidungen ab.

Europa ist derzeit in einem beklagenswerten
Zustand. Durch Erosion des Stabilititspakts ha-
ben die Mitglieder der Wihrungsunion fast ei-
nen Totalschaden an ihrem wihrungspolitischen
Turmbau zu Babel, dem Euro, verursacht. Die
Katastrophe wurde nur mit viel Geld abgebo-
gen. Vor diesem Hintergrund begibt sich die EU
nunmehr auf den Weg zu einer gemeinsamen
Witrtschaftsregierung, die sie freilich nicht econo-
mic government, sondern beschonigend economic
governance nennt. Bisher geht es in diesem Rah-
men nur um Konsultationen und Empfehlungen

gesichts dieses Trends brauchen wir die Schweiz,
die aussen vor bleibt und uns deutlich demon-
striert, dass Zentralisierung und Gleichmacherei
nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Dass es
auch anders geht. Besser.

Ich wiinsche mir, dass die Schweiz sich ihre Kul-
tur bewahrt, mit der sie uns ein Vorbild ist. Als
Land, das dezentral, wettbewerblich und wahrhaft
foderal «von unten» aufgebaut ist. Als ein Land,
das uns immer wieder mit innovativen politischen
Ideen und institutionellen Kreationen iiberrascht,
von denen wir uns inspirieren lassen, vom Ge-
sundheitswesen bis hin zu den Gemeindefinanzen
und der Schuldenbremse. Als Land der direkten
Demokratie, in der das Volk sich die Entschei-
dungsgewalt nicht aus der Hand nehmen ldsst,
auch wenn es deshalb politisch als behabig gilt. Als
ein Land, in dem nicht erst ein Verfassungsgericht
die Regierung an den Souveridn erinnern muss —
wie es in Deutschland mit dem Lissabon-Urteil
aus Karlsruhe geschehen ist. Als Land, dessen Biir-
ger mit einem allzustarken Staat wenig anfangen
konnen, die vielmehr eine offenbar angeborene
Scheu vor Bevormundung und Unfreiheit eint.
Als ein Land, das Freiheitsrechte und Privatsphi-
re der Menschen achtet und pflegt — ein Land, wo
eine Politik keine Chance hat, die vom «gldsernen
Biirger» triumt. Als Land, das sich immerhin noch
gegen die grossen Nachbarn wehrt, wenn ihm das
Bankgeheimnis genommen werden soll. Das sich
hinreichend dem automatischen Informationsaus-
tausch versperrt, bis die bessere Idee einer Abgel-
tungssteuer eine Chance bekommt.

Angesichts des gegenwirtigen Zustands der
EU mag man sich fragen, wer iiberhaupt diesem
Verbund beitreten sollte. Fiir manche Staaten
zieht noch immer das politische Argument; vor
allem fiir Staaten des ehemaligen Ostblocks ist
die Hinwendung zu Europa weiterhin ein Signal
an Moskau. Zudem hilft die EU den Beitrittskan-
didaten, marktwirtschaftliche Reformen durch-
zusetzen — der Siindenbock sitzt dann in Briissel,
nicht daheim. Die Schweiz indes hat derlei Spie-
gelfechtereien in den meisten Politikfeldern nicht
notig. Sowohl im Index der wirtschaftlichen Frei-
heit des Fraser Institute als auch im Index der
Wettbewerbsfihigkeit des IMD Lausanne steht
sie seit Jahren auf dem vierten Platz. Die EU hin-
gegen hat argen Schiftbruch erlitten mit ihrem
Lissabon-Ziel, bis 2010 zum wettbewerbsfihig-
sten und dynamischsten wissensgestiitzten Wirt-
schaftsraum der Welt zu werden. Kein Wunder.
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Der Schweiz drohen Priigel von der EU — wegen
Bestnoten. Was tun? Weiter biiffeln.

Und sich profilieren: als globale Plattform oder
als clever verzahnter Sonderfall.

7 Der Klassenbeste denkt

nach

Konrad Hummler

Westeuropa zeichnet sich seit tiber 60 Jahren, der
ganz grosse Rest des Alten Kontinents seit nun-
mehr immerhin 20 Jahren durch eine — geschicht-
lich gesehen — selten lange und relativ unproble-
matische Periode friedlichen Einvernehmens aus.
Den Hintergrund dazu bildete gewiss der Schul-
terschluss zwischen Frankreich und Deutschland,
und selbst Skeptiker der Europiischen Union
werden zugeben, dass diese Organisation ein we-
sentliches Teil zu dieser fiir alle Linder Europas
dusserst giinstigen Situation beigetragen hat. In
der europdischen Normalitit war und ist der Gra-
dualismus, das heisst eine besonders gemichliche
Art der Fortbewegung, sozusagen institutionell
eingebaut. Das lange Zeit vorherrschende Ein-
stimmigkeitsprinzip verlangte viel aufwendige
Taktiererei im Hintergrund, dann und wann eine
statke Hand der unter den Gleichen nicht ganz
gleichen Fithrungsnationen Europas.

Der Preis fiir die absichtlich mit so viel Unbe-
stimmtheit versehene governance war und ist eine
Vormachtstellung von Technokraten in Briissel,
mit deutlich erkennbarem elitirem Machbar-
keitsdenken einerseits, andrerseits und als Folge
davon Biirgerferne, niedrige Akzeptanz im Volk
und ein Demokratiedefizit, das zunehmend auch
auf die Mitgliedsldnder ausstrahlt. Denn lingst
ist klar geworden, dass es sich lohnt, das, was man
auf demokratischem Weg im Heimatland nicht
zu bekommen vermag, durch intensives Lobbyie-
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ren in Briissel zu erstreiten. Briissel ist sozusagen
der hub fiir Begehtlichkeiten aller Art geworden.
Technokraten sind besonders empfinglich dafiir,
weil sie die Nahe von Ursache und Wirkung der
generellen Regel ohne spezifische Zwecksetzung
vorziehen.

Echte Sorgen bereitet aber nicht, was mit viel
technokratischem Aufwand geschicht, sondern
das, was vermieden, verschwiegen, schongeredet
oder vertuscht wird. Das Problem Europas be-
steht in der Setzung von Anreizen zu unsolidari-
scher, kurzfristig orientierter Nutzenoptimierung
durch die Mitgliedslinder und im Mangel an An-
reizen zur Wahrnehmung von Eigenverantwor-
tung; das vielgepriesene Subsidiaritdtsprinzip ist
[llusion geblieben.

Die Finanzierungsprobleme Griechenlands
fiir seine Schulden iiberraschen niemanden mit
einigermassen intaktem Skonomischem Sachver-
stand. Der Euro war von Anbeginn ein technokra-
tisches Konstrukt, wobei idealtypisch verstandene
und konstruierte Solidaritit nicht von Bestand
sein kann. Die classe politique Europas hatte den
Euro als zusitzliche Klammer fiir die innere Ko-
hirenz und als kostenvermindernden Treiber fiir
den Binnenmarke erdacht. Ausseren Druck gab es
nicht. Der Warschauer Pakt war lingst schon Ge-
schichte. Innere Bindung? Die Flichenexpansion
der Européischen Union wurde immer mehr zur
Flucht nach vorne, um den vielen Fragezeichen
der inneren governance auszuweichen. Im Wissen
um die Defizite innerer Kohirenz errichtete man
mit «Maastricht» ein Regelkorsett, das aber mehr
Schein als Sein bedeutete, weil Regeln ohne Sank-
tionsmechanismus letztlich sinnlos sind. So liess
man bekanntermassen zu, dass neue Mitglieder —
wie zum Beispiel Griechenland — nicht nur beim
Eintritt in die Wihrungsunion gegen die Regeln
verstiessen, sondern dariiber hinaus diesen Ver-
stoss iiber die ganze Zeit fortsetzen konnten.

Der Eintritt in die Solidargemeinschaft Eu-
ro wurde zudem durch unrealistische Konversi-
onsbedingungen versiisst. Danach genossen die
marginalen Mitgliedslinder Finanzierungsbedin-
gungen an den Kapitalmirkten, wie sie zuvor nur
den solidesten Lindern wie Deutschland oder
Holland offenstanden. Der Irrwitz dieser impli-
ziten Solidaritdtsleistung lag (und liegt noch im-
mer) im Anreiz fiir schwachbriistige Linder, noch
mehr Schulden anzuhiufen. Ein kohirentes und
hinreichendes Regelwerk wiirde als ultimative
Sanktion auch den Ausschluss aus der Solidarge-
meinschaft umfassen. Und die Prozesse fiir einen
solchen Ausschluss miissten — fiir den oder die
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Auszuschliessenden wie auch fiir den verbleiben-
den Rest — kristallklar formuliert sein.

Weshalb? Weil alles andere Unsicherheiten er-
zeugt, die fiir den Kapitalmarkt inakzeptabel sind.
Die heutige Perzeption im Markt schwankt zwi-
schen «Rettung fiir alle inbegriffen» mit entspre-
chender Belastung der Gesamtheit und «Rettung
vollig ausgeschlossen» mit daraus resultierenden
Risikoprimien fiir marginale Mitgliedslinder.
Das ist unhaltbar. Es ist nicht ohne Grund, dass
der Euro auch zehn Jahre nach seiner Einfithrung
weit davon entfernt ist, eine ernstzunehmende
Weltreservewihrung zu werden.

Die EU konnte unter dem Druck der Er-
eignisse, in Abweichung von ihrem normalen
Modus, vom Gradualismus zum hektischen Ak-
tivismus tibergehen. Die ersten Anzeichen sind
bereits sichtbar. So spricht man in Deutschland
von einem Europiischen Wihrungsfonds (EWF),
in Frankreich von der Notwendigkeit einer euro-
paischen Wirtschaftsregierung. Anstatt sich auf
die Vielfalt Europas und die dezentrale Wahrt-

Die Erfahrung zeigt, dass die Situation des Klassen-
besten prekir wird, wenn neben Intelligenz
und Fleiss auch Muskelkraft und die Drohung

mit Gewalt zum Thema werden kann.
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nehmung von Verantwortung zu besinnen und
falsche Solidaritit durch foderale Subsidiaritit zu
ersetzen, sieht alles nach einem Ubergang von der
gespielten Idylle zur echten Zwangsgemeinschaft
aus. Man will den Euro und die EU in der vor-
liegenden Form um jeden Preis retten und den
Schaden des breitangelegten und fortgesetzten
Missbrauchs begrenzen. Die EU verkommt zu
einer Transferunion mit Geber- und Nehmerna-
tionen.

Die offensichtliche Not vieler Biirger Europas,
zugleich in einem nicht sonderlich erfreulichen
Normalzustand und unter dem Damoklesschwert
eines Strukturbruchs in Richtung einer EU-
Zwangsgemeinschaft oder eines Zerfalls leben
zu miissen, konnte — sehr oberflichlich gesehen
— Anlass zur Freude in der Schweiz sein. Denn wir
behaupten uns unter den Lindern Europas als
Klassenbeste. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass
die Situation des Klassenbesten spitestens dann
prekir wird, wenn neben Intelligenz und Fleiss
auch Muskelkraft und die offene oder versteckte

Drohung mit Gewalt zum Thema werden kann.
Die Schweiz befand sich seit je tendenziell in die-
ser wenig komfortablen Lage; durch die Zerfalls-
erscheinungen im europiischen Umfeld und den
erstaunlichen helvetischen Wirtschaftserfolg hat
sich die Angelegenheit nun allerdings zugespitzt.
Angesichts der geschilderten Situation Europas
muss sich die Schweiz als quasi Klassenbester
unter den Lindern Europas strategische Op-
tionen zurechtlegen. Denn das Alpenland ist in
hohem Masse abhingig von der Umgebung. Ein
wesentlicher Teil der Infrastruktur wird gemein-
sam betrieben und genutzt, es herrschen grosse
Interdependenzen, was den Handel mit Giitern
und die Erbringung von Dienstleistungen betrifft,
schliesslich ist man auch im kleinen Grenzver-
kehr so eng verzahnt, dass oft kaum auszumachen
ist, auf welcher Seite der Grenze man sich gerade
befindet. Diese (gegenseitige) Abhingigkeit ist
auf den kooperativen Spielmodus angewiesen;
Machtausiibung wiirde das fragile Gebilde rasch
zum Einsturz bringen.

Nun, welche Moglichkeiten stehen dem
schmichtigen, etwas bleichgesichtigen Klassen-
ersten zur Verfiigung, wenn er nicht Gefahr lau-
fen will, eines Tages in einer dunklen Ecke des
Schulwegs zusammengeschlagen zu werden? Ich
sche etwa die folgenden Optionen:

Erste Option: die «Grosse-Bruder-Strategie»

Die Drohung mit einer hoheren Instanz ist niitz-
lich — die Schweiz hat namentlich wihrend des
Kalten Kriegs im Sinne eines «don’t move» ex-
tensiv davon gezehrt. Sie setzt allerdings voraus,
dass es einen solchen Bruder auch gibt und dass
er, wenigstens theoretisch, auch kommen kénnte.
In der gegenwirtigen Situation steht diese Strate-
gievariante fiir die Schweiz nicht zur Verfiigung,
zumal anlisslich des G20-Gipfels von vorletztem
Jahr eine gewisse Gemeinsamkeit der Interessen-
wahrnehmung dies- und jenseits des Atlantiks
testgelegt wurde.

Zuweite Option: die «Join-Them-Strategie»

Der Vollbeitritt zur EU (im vermutlich ungiin-
stigsten Zeitpunke) wiirde eine vollige Anderung
des bisherigen Lebensstils bedeuten, zum Beispiel
die direkte Demokratie kosten, die ausgespro-
chen starken Volksrechte, den landesinternen
Steuerwettbewerb, die eigene Wahrung und so
weiter. Der Wohlstandsverlust wire angesichts
des grossen Gefilles programmiert, insbesondere
wenn Europa infolge Zwangsgemeinschaft zu ei-
ner Art Aussenwirtschaftsfestung verkommt.
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Dritte Option: «die Schule wechseln»

Dies findet bei ungliicklichen Klassenersten oft
und mit Erfolg statt, ist fiir ein Land inmitten
eines Kontinents insgesamt aber ausgeschlossen.
Gewiss, die Aussenhandelsstruktur der Schweiz
hat sich in den letzten Jahren stark den asiatischen
Landern zugewandt. Die Schweiz ist insofern ei-
ne der globalsten Nationen der Welt. Doch un-
geachtet der Virtualisierung der wirtschaftlichen
Vorginge iiber das Internet miissen wir uns auch
fiir die fernere Zukunft wohl oder {ibel damit ab-
finden, dass wir in Europa sind und bleiben.

Vierte Option: «intelligente Verzahnung»

Entspricht dem Versuch des Klassenersten, seine
komplementiren Vorteile ins Spiel zu bringen.
Stellt aber auch eine sehr aufwendige Methode
dar, denn man muss dauernd darauf bedacht sein,
einerseits allen genug zu «schenken», ohne thnen
anderseits einen Grund zu geben, sich mit an-
deren zu verbinden und mehr zu erpressen. Die
Methode setzt mithin voraus, dass alle unnoti-
gen Abhingigkeiten des Klassenersten laufend
eliminiert werden, bezichungsweise dass der
Unangteifbarkeit des eigenen Verhaltens hoch-
ste Prioritit zukommt. Der Klassenprimus sollte
nicht um seine Kollegen froh sein miissen, er darf
nicht deren Sklave werden. Am besten gestellt ist
er, wenn er notfalls doch noch von Strategie drei
— «Schule wechseln» — Gebrauch machen kénnte.

Die Schweiz als City State?
Wenn es ein echtes Problem mit dem Bilateralis-
mus gibt (es kdnnte ja auch sein, dass es von Ak-
tivisten aller Art lediglich herbeigeredet wire...),
dann das folgende: der Bilateralismus entspringt
der strategischen Option Nummer eins, der Ab-
stiitzung auf die teils sichtbare, teils unsichtbare
schiitzende Hand jenseits des Atlantiks. Getragen
wird er, seitens wesentlicher Teile der Bundes-
verwaltung und namentlich der Diplomatie, von
der Sinngebung durch Strategiec Nummer zwei,
dem Beitritt zur EU, ist also lediglich Mittel zum
Zweck und insofern keine echte strategische Op-
tion. Das Misstrauen, das die hiesige EU-Debatte
kennzeichnet, griindet in dieser Ambivalenz des
bilateralen Wegs. Unter den gegebenen Um-
stinden drohender Strukturbriiche in Europa
erweist sich der bilaterale Weg zwar nach wie vor
als gangbar, aber nicht als hinreichend, um als
valable Strategic lingerfristig Bestand haben zu
kénnen.

Die vor ein paar Jahren ins Spiel gebrachte
Option «Schweiz als City-State» stiitzt sich, je
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nach Ausformung, eher auf die strategische Op-
tion Nummer drei, die dezidierte Globalisierung,
oder auf die vierte Variante, die intelligente-
re Einbettung in den europiischen Kontinent.
Was letzteres heissen konnte, zeigen die jiingst
abgeschlossenen Vereinbarungen zwischen der
Schweiz und Deutschland respektive Grossbri-
tannien {iber eine Abgeltungssteuer. Man ver-
handelt nicht nur mit Briissel, sondern auch und
vor allem mit den Hauptstddten gewichtiger Mit-
gliedslander. Solches bedingt einen hohen Kennt-
nisstand tiber den Spielraum, der innerhalb Euro-
pas zur Verfiigung steht, und entspricht insofern
einer Art «<hohen Schule» von Aussenpolitik und
Diplomatie.

Ob cher globalisierte Plattform oder clever
verzahnter europdischer Sonderfall: als City-State
hitte die Schweiz die Chance, in einer Balance
zwischen Selbstbehauptung und Kooperation zu
einer Zukunftsvision zu gelangen, fiir die sich die
Mehrheit unserer Landsleute erwidrmen und die
nichste Generation sich begeistern kdnnte.

DOSSIER CH & EU
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Der EWR bietet zweifellos Vorteile. Aber warum nicht
einfach abwarten, mit der EU immer wieder neu
verhandeln und sich arrangieren? Das ist nicht elegant.
Aber wirksam.

8 EWR oder nicht, das ist
hier die Frage

Dieter Freiburghaus

Diesen Sommer fand in der Schweiz eine Euro-
padiskussion statt, die den Europiischen Wirt-
schaftsraum (EWR) wieder an die Oberfliche
spiilte. Der Grund dafiir war nicht, dass der EWR
an sich wiinschbar erschien, sondern dass er ei-
nen Ausweg bieten kdnnte, falls sich der bilate-
rale Weg fiir die Schweiz als nicht mehr gangbar
erwiese, ein Beitritt zur EU jedoch weiterhin vom
Volk abgelehnt wiirde.

Der EWR war in den Jahren 1989 bis 1991
zwischen der EFTA und der EG ausgehandelt
worden, um die wirtschaftlichen Diskriminierun-
gen zu vermeiden, die sich aus der Verwirklichung
des Binnenmarktprogramms ergaben. Die EF-
TA bestand damals aus der Schweiz, Osterreich,
Liechtenstein, Finnland, Schweden, Norwegen
und Island. Der Weg dieser Verhandlungen war
mit Enttduschungen gepflastert, denn von «ge-
meinsamen Entscheidungs- und Verwaltungs-
organen», die Jacques Delors, der Prisident der
EG-Kommission, anfinglich ins Spiel gebracht
hatte, war bald nicht mehr die Rede. Die EG
verlangte eine weitgehend automatische Uber-
nahme ihres Acquis, also ihres Rechtsbestandes.
Den EFTA-Partnern wurde aber keine Mitbe-
stimmung, sondern nur ein decision shaping, also
eine Mitsprache, eingerdumt. Ausserdem musste
die EFTA mit einer Stimme sprechen, ein eige-
nes Gericht und eine Uberwachungsbehérde ein-
richten, und sie erhielt nur ein kollektives opt-out
im Falle der Nichtiibernahme neuen EG-Rechts.
Die wirtschaftlichen Vorteile schienen jedoch die
institutionellen Miangel aufzuwiegen, und daher
unterbreiteten alle EFTA-Regicrungen das Ab-

kommen ihren Parlamenten.
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Doch zunehmend sahen die EFTA-Linder
im EWR nur noch eine Ubergangsldsung, eine
Vorbereitung auf einen EU-Beitritt, und als die
grosse Wende in Mittel- und Osteuropa kam,
sandte eines nach dem andern ein entsprechen-
des Gesuch nach Briissel. Von dieser Bewegung
liess sich auch der schweizerische Bundesrat an-
stecken, der bisher einen Beitritt klar abgelehnt
hatte. Dieses Herumwerfen des europapoliti-
schen Steuerruders trug mit dazu bei, dass am 6.
Dezember 1992 der EWR in der Abstimmung
scheiterte — knapp beim Volk, kriftig bei den
Stinden. Damit war die Schweiz nun das einzige
EFTA-Land, das weder der EU beitrat noch im
EWR mitmachte. Um die wirtschaftlichen Nach-
teile dieses Alleingangs zu mildern, setzte der
Bundesrat auf sektorielle, bilaterale Abkommen.
Die diesbeziiglichen Verhandlungen verliefen zu-
erst harzig, gewannen dann jedoch an Fahrt, und
inzwischen hat die Schweiz das meiste von dem
erhalten, was sie braucht. Die EU iibrigens auch.
«Bewihrte Bilaterale» wurde so zum Zauberwort
der helvetischen Europapolitik, und in mehreren
Abstimmungen hat das Volk diese Strategie legi-
timiert.

Doch die EU signalisiert nun seit lingerem,
dass ihr diese schweizerische Variante der Inte-
gration nur teilweise gefdllt. Das System der iiber
einhundertzwanzig Abkommen ist uniibersicht-
lich und schwerfillig in der Handhabung. Da
die meisten Vertrige statisch sind — also keine
automatische Ubernahme neuen EU-Rechts be-
inhalten —, drohen, wenn die Schweiz sich nicht
selbst anpasst, die beiden Rechtsriume ausein-
anderzudriften, was die Funktionsfihigkeit des
gemeinsamen Wirtschaftsraums gefihrdet. Im
Falle von Divergenzen gibt es keine gerichtlichen,
sondern nur diplomatische Lésungsmoglichkei-
ten. Seit 2008 weist die EU — Ratsprisidentschaft,
Parlament und Kommission — immer deutlicher
auf diese Mingel hin. Thre Unzufriedenheit zeigt
sich insbesondere darin, dass verschiedene lau-
fende Verhandlungen mit der Schweiz seit zwei
Jahren stagnieren — darunter wichtige Bereiche
wie Strommarkt, Landwirtschaft und Chemika-
liensicherheit (REACH). Auch die Schweiz sieht
die Mingel des komplexen Vertragssystems, und
der Bundesrat spricht seit geraumer Zeit von der
Wiinschbarkeit eines Rahmenabkommens. Doch
er hat dieses bisher nicht konkretisiert, wohl-
wissend, dass die EU dann ihre Forderung nach
automatischer Rechtsiibernahme stellen diirfte
— mindestens fiir neue, wohl aber auch fiir be-
stehende Abkommen. Das aber will die Schweiz

NR.982 DEZEMBER 2010 SCHWEIZER MONATSHEFTE



um fast jeden Preis vermeiden, denn sie sicht
darin eine Verletzung ihrer Souverdnitit. Dass
ihre Souverinitit durch den autonomen und den
vertraglichen Nachvollzug von EU-Recht lingst
eingeschrinkt ist, braucht man ja nicht an die
grosse Glocke zu hingen!

Im vergangenen Sommer nun wurde Bun-
desprisidentin Doris Leuthard in Briissel mit
den EU-Forderungen erneut konfrontiert, und
sie zeigte sich damit einverstanden, durch eine
gemeinsame Arbeitsgruppe die institutionellen
Fragen kliren zu lassen. Dabei geht es insbeson-
dere um die Rechtsiibernahme, die chrwachung
der Umsetzung und die Rechtsprechung. Dieser
Besuch fand ein breites Medienecho und wurde
zum Anlass, um in der Schweiz einmal mehr {iber
Alternativen zum Bilateralismus zu diskutieren.
Dass dabei der EWR wieder in den Vordergrund
riickte, hat damit zu tun, dass er genau tiber die
institutionelle Ausstattung verfiigt, nach der die
Arbeitsgruppe suchen soll. Ausserdem muss man
ihn nicht neu erfinden, er besteht seit sechzehn
Jahren und hat sich bewidhrt. Aktuell gehdren
ihm Norwegen, Island und Liechtenstein an.

Materiell ist der EWR mit dem inzwischen
erreichten bilateralen Acquis der Schweiz weit-
gehend identisch. Er enthilc allerdings ein um-
fassendes Dienstleistungsabkommen, das von
Teilen der Schweizer Wirtschaft gewiinscht, von
den Banken jedoch bisher abgelehnt wird. Sie be-
fiirchten, der EU-Bankenregulierung unterstellt
zu werden. Probleme ergiben sich wohl auch
beim Landtransport, wo die Schweiz versuchen
miisste, ihre Errungenschaften des gegenwirtigen
Landverkehrsabkommens (Schwerverkehrsabga-
be, diverse Verkehrsbeschrinkungen) einzubrin-
gen. Gegeniiber einem Beitritt aber hitte der
EWR fiir die Schweiz grosse Vorziige, denn er
enthilt weder die Handels- noch die Agrarpolitik,
er ist weder eine Wihrungsunion noch beriihrt er
die Aussen- und Sicherheitspolitik. Die Kohisi-
onszahlungen ligen zwar wohl tiber den heutigen
Beitridgen fiir die Oststaaten, jedoch weit unter
den bei einem Beitrite filligen Uberweisungen.
Der grosse Nachteil gegeniiber einem Beitritt
aber ist, dass die EWR-Staaten in Briissel zwar
mitberaten, aber nicht mitentscheiden kdnnen.

Es gibt also, sollte der Druck der EU weiter
zunchmen, einige gute Argumente fiir den EWR,
und man hitte erwarten kdnnen, dass er einge-
hend diskutiert und analysiert wiirde. Doch dies
ist nicht der Fall. Im neusten Europabericht des
Bundesrates vom 17. September 2010 wird der
EWR kurz erwihnt, doch eine umfassende Wiir-
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digung der Vor- und Nachteile gegeniiber dem
gegenwirtigen Weg sucht man vergebens. State-
dessen wird ein EWR-dhnlicher institutioneller
Rahmen ins Spiel gebracht, der das Wunschme-
nii der Schweiz enthilt. Einige Regeln kdnnten
demnach fiir alle Abkommen gelten, andere
mochte man differenzieren. Der Einfluss auf die
Entscheidungen sollte optimiert werden, doch ei-
nen Automatismus der Rechtsiibernahme lehnt
man ab. Man kann natiirlich solche Wiinsche
dussern, doch es ist wenig wahrscheinlich, dass
die EU bereit sein wird, der Schweiz giinstigere
institutionelle Regelungen zu gewidhren als den
EWR-Mitgliedern. Es ist daran zu erinnern, dass
die institutionellen Losungen des EWR dem
damaligen hartnickigen Verhandeln von Staats-
sekretir Franz Blankart zu verdanken sind, der
immer wieder darauf verwiesen hatte, dass die
EU Dritten nicht zugestehen konne, was sie den
Mitgliedstaaten verweigere.

Obwohl also der EWR eine Alternative bo-
te, setzen sich der Bundesrat, der Dachverband
der Wirtschaft, Economiesuisse, und die meisten

DOSSIER CH & EU

Economiesuisse will keine Debatte, denn die
Wirtschaft lebt gut mit den bisherigen Abkommen,
und die institutionellen Probleme sind ihr egal.

Parteien fiir die Weiterfithrung des Bilateralismus
ein. Wie ist das zu erkliren? Einmal spielt zwei-
fellos das Wahljahr eine Rolle, denn im Oktober
2011 wird der Nationalrat neu bestellt. Da die
meisten Parteien europapolitisch gespalten sind,
kénnen sie keine Europadebatte brauchen. Sie
befiirchten, nur die SVP mit ihrer professionellen,
gutausgestatteten Anti-EU-Propagandamaschi-
nerie wiirde davon profitieren. Allerdings hat die
sorgfiltige Vermeidung der Europadebatte bei
den beiden vorangegangenen nationalen Wahlen
der FDP und der CVP cher geschadet als geniitzt.
Dass der Bundesrat im Hinblick auf die gemein-
same Arbeitsgruppe EU-Schweiz keine Debatte
wiinscht, versteht sich, denn letztere kénnte vom
Gegeniiber fiir eine Divide-et-impera-Strategie
genutzt werden. Ausserdem ist fiir die Regierung
seit 1992 Vorsicht die Mutter der europdischen
Porzellankiste! Auch Economiesuisse will keine
Debatte, denn die Wirtschaft lebt gut mit den
bisherigen Abkommen, und die institutionellen
Probleme sind ihr ziemlich egal. Zudem hat sie
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viel Geld in die Kampagne «bewidhrte Bilatera-
le» gesteckt, und die nichste Volksabstimmung
naht: gegen die Erweiterung der Freiziigigkeit
auf Kroatien wird man das Referendum ergrei-
fen kénnen. Da wiirde eine ernsthafte Diskussion
iiber den EWR nur storen. Parteien, Bundesrat
und Economiesuisse also kime eine Europadi-
skussion ungelegen, ergo findet sie nicht statt,
selbst wenn einige Medien und Kommentatoren
weiterhin mit einer gewissen Insistenz auf die of-
fenen Flanken des Bilateralismus hinweisen.
Doch geht es beim Festhalten am bisherigen
Weg nur um Taktik und politischen Kalkiil?
Nein, es gibt dafiir auch tieferliegende Griinde.
Die Schweiz liebt Sonderwege und Sonderlosun-
gen, und diese kann sie am besten mittels bi-
lateraler Abkommen durchsetzen. Darin hat sie
lange Erfahrung. Sie spielt ihre Stirken geschicke
aus, holt sich hier einen kleinen Vorteil und
macht da eine geringe Konzession. Sie profitiert
abwechslungsweise davon, dass sie einerseits ein
kleiner Staat, anderseits eine bedeutende Wirt-

Dass die EU ihnlich funktioniert
wie die Schweiz, kommt unserem Land zweifellos
entgegen! Man wird sich weiterhin arrangieren.
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schaftsmacht ist. Zusammen mit andern Staa-
ten verhandeln zu miissen — wie damals beim
EWR —, behagt der Schweiz generell nicht, und
mit Norwegen und Island im besonderen verbin-
den sie keine engen Bande. Ausserdem hat sich
der Bilateralismus gerade im Verhiltnis zur EU
bewidhrt, denn es gibt ihn nicht erst seit 1999.
Die Schweiz hatte schon in den fiinfziger Jah-
ren solche Abkommen abgeschlossen — damals
noch mit der Montanunion, und 1972 hat sie
ihre Bezichungen zur EWG mit dem Freihan-
delsabkommen auf eine sichere Basis gestellt.
Ofter schon wurde das Ende dieser Methode
vorausgesagt, doch dazu ist es bisher nicht ge-
kommen. Weltweit erfreut sich der Bilateralis-
mus neuerdings sogar wieder grosser Beliebtheit.
Kurz, kommen Sonderlsungen und Bewihrung
zusammen, dann iibt dies auf Schweizer eine fast
magische Anzichungskraft aus. Dass Bewihrung
in der Vergangenheit keine Garantie fiir Erfolg
in der Zukunft ist, hat sich zwar herumgespro-
chen, doch sind solche Garantien generell eben
kaum zu erhalten. Sollte das Huhn nur deshalb

nicht zur Kérner streuenden Biuerin laufen, weil
sie ihm eines Tages den Hals umdrehen wird?

Fiir die wesentlichen politischen Krifte in der
Schweiz gibt es also keinen Anlass, vom bisheri-
gen Weg abzuweichen. Doch wie steht es mit der
EU? Wird sie den Druck auf die Schweiz erho-
hen? Setzt sie demnichst dem Bilateralismus ein
Ende? Und heisst es dann: EWR oder Beitritt?
Auch diesbeziiglich kann sich die Schweiz auf Er-
tahrungen stiitzen, denn bisher liessen sich fast
alle Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten im
Verhiltnis zu Briissel auf diplomatischem Weg
l6sen. Die EU hat ein starkes Interesse an guten
Bezichungen zu einem ihrer wichtigsten Wirt-
schaftspartner. Betrachtet man ihr alltigliches
problemloses Funktionieren, sind die Mingel der
Abkommen gering. Angesichts der institutionel-
len und politischen Schwierigkeiten der EU, sich
auf einen Standpunkt zu einigen, ist es daher un-
wahrscheinlich, dass Briissel die Schweiz gezielt
und massiv unter Druck setzen wird. Thre knap-
pen Einigungsressourcen muss die EU auf ihre
dringendsten Probleme konzentrieren, und dazu
gehoren die Differenzen mit der Schweiz nicht
— ausser vielleicht bei Steuerfragen. Wenn Bern
also da ein Stiick weit einlenkt, wo der Druck ein
gewisses Ausmass erreicht, wenn man rechtzei-
tig Konzessionsbereitschaft signalisiert und wenn
man bei den Kohisionszahlungen nicht zu knau-
serig ist oder sonst kleine Geschenke macht, dann
ist eine Eskalation sehr unwahrscheinlich. Und
wie gross ist das Problem der stagnierenden Ver-
handlungen? Nun, die Landwirtschaft und der
Strommarkt sind in der Schweiz selbst umstritten,
und rasche Fortschritte sind — wie das Beispiel
des Zollsicherheitsabkommens zeigt — immer
noch moglich, wenn beiderseits ein starkes Inter-
esse da ist.

Eine solche Strategic des Abwartens, des Ver-
meidens von Grundsatzdiskussionen, des zihen
Verhandelns und des Ausnutzens der Schwichen
des Gegeniibers ist weder elegant noch besonders
edel. Doch Eleganz und Edelmut sind keine zen-
tralen Kategorien von Politik, und grosse Wiirfe
und Spriinge sind Helvetiens Sache nicht. Die
innere Komplexitit dieses Landes lasst nur all-
mihliche, auf Kompromissen beruhende Verin-
derungen zu. Insofern ist die Europapolitik eine
Projektion der internen schweizerischen politi-
schen Kultur nach aussen. Dass die EU aus dhn-
lichen Griinden dhnlich funktioniert, kommt un-
serem Land dabei zweifellos entgegen! Man wird
sich weiterhin arrangieren.
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9 Warum konstruieren, was
schon existiert?

Er war und ist der Konigsweg. Warum die Skepsis?
Der EWR [ost die Probleme der bilateralen Abkommen.

Carl Baudenbacher

Die Bezichungen der Schweiz zur EU werden
seit 1993 sektoriell und bilateral gestaltet. Der
Bilateralismus, der nach dem Nein des Schweizer
Stimmvolks zum EWR-Beitritt aus der Not ge-
boren wurde, wird seither zum schweizerischen
Kénigsweg hochstilisiert. Man liess sich die Freu-
de auch nicht verderben, als der Rat der EU im
Dezember 2008 in einem Papier die Dynami-
sierung der bilateralen Abkommen forderte und
auf das Fehlen eines Justizmechanismus hinwies.
Nur langsam kam, fast zwanzig Jahre nach dem
EWR-Nein, eine neue Europadebatte zustande.
Allerdings ist den meisten klar, dass ein EU-Bei-
trite politisch ausser Reichweite liegt.

Am 18. Februar 2010 reichte CVP-National-
ritin Kathy Riklin eine Interpellation ein, die
in Richtung EWR zielte. Der Thinktank Avenir
Suisse bezeichnete den EWR in einer im Juli
2010 publizierten Studie als dem Bilateralismus
iberlegen. Der chemalige Schweizer EWR-Chef-
unterhindler Franz Blankart hatte den EWR be-
reits ein Jahr zuvor als goldenen Mittelweg be-
zeichnet, und mehrere Parteiprisidenten nannten
ihn eine Option.

Verschiedene Politiker, die dem EWR im Jah-
re 1992 noch kritisch oder ablehnend gegeniiber-
gestanden hatten, gaben sich nun geldutert. Man
konnte sie in Anlehnung an einen bekannten ita-
lienischen Sprachgebrauch als <EWR-Pentiti» be-
zeichnen. All dies und die Tatsache, dass sowohl
EU-Ratsprisident Herman van Rompuy als auch
das Europiische Parlament unlingst das Ende
des bisher praktizierten Bilateralismus verkiindet
haben, sind Anlass genug, sich griindlich mit dem
EWR auseinanderzusetzen.

Dass eine EWR-Mitgliedschaft beim diskri-

minierungsfreien Marktzugang, bei der Rechts-
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sicherheit und beim Schutz der Rechte von Biir-
gern und Unternehmen klare Vorteile brichte,
wird auch von EWR-kritischen Kreisen einge-
riumt. Gegen den EWR werden aber, soweit er-
sichtlich, drei Argumente vorgebracht. Erstens:
das Mitspracherecht der EFTA-Staaten bei der
Schaffung neuen Rechts sei unter Souverdnitits-
gesichtspunkten unbefriedigend. Zweitens: der
EFTA-Pfeiler sei so klein geworden, dass eine
Mitgliedschaft fiir die Schweiz nicht mehr inter-
essant sei. Drittens: die gegenwirtigen EWR/EE-
TA-Staaten seien im EWR niche gliicklich. Doch
wie tiberzeugend sind diese Behauptungen?

Beginnen wir mit dem ersten Argument. Be-
reits im Vorfeld der Abstimmung vom 6. Dezem-
ber 1992 wurde gesagt, dem EWR konne man
nur beitreten, wenn gleichzeitig ein EU-Beitrite
ins Auge gefasst werde, da der EWR nicht die
volle Mitbestimmung beim Erlass neuen Rechts
garantiere. Diese These war dem Bundesrat wih-
rend der EWR-Gespriche aus Kreisen der Ver-
handlungsdelegation hinter dem Riicken des
Verhandlungsfiihrers zugesteckt worden. Sie be-
wog die Regierung ein halbes Jahr vor der EWR-
Abstimmung, in Briissel ein Beitrittsgesuch zur
damaligen Europiischen Gemeinschaft (EG) zu
stellen, was wohl ursichlich war fiir das EWR-
Nein vom 6. Dezember 1992.

Im Integrationsbericht von 1999 und im
Europabericht von 2006 idnderte sich an dieser
Haltung nichts. Erst im Evaluationsbericht von
2010 wird der EWR — zum ersten Mal iiber-
haupt — objektiv dargestellt. Die Position, dass
ein EWR-Beitritt nur ein Schritt auf dem Weg in
die EU sein kénnte, wurde aufgegeben. Es wird
zwar noch behauptet, ein EWR-Beitritt brich-
te «zu einem gewissen Grad eine Schwichung
der schweizerischen Autonomie», doch wird das
Mitspracherecht der EFTA-Staaten bei der Schaf-
fung neuen Rechts positiv gewiirdigt. Gleichzei-
tig betont der Bundesrat, dass eine EWR-Mit-
gliedschaft «die Rechtssicherheit erhdhen» wiirde,
was einen deutlichen Gewinn fiir Schweizer Ex-
porteure und Importeure darstellen wiirde. Auch
die institutionellen Vorziige des EWR werden
herausgestellt. Offenbar hat man erkannt, dass
Bilateralismus und autonomer Nachvollzug unter
souverdnititspolitischen Gesichtspunkten erheb-
liche Nachteile mit sich bringen und dass die Kla-
ge tiber das fehlende Mitbestimmungsrecht im
EWR von einem falschen Massstab — eben der
EU-Mitgliedschaft — ausgeht.

Das zweite Argument, wonach der EFTA-Pfei-

ler so klein geworden ist, dass eine Mitgliedschaft
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fiir die Schweiz nicht mehr interessant sei, ergibt
keinen Sinn. Der EFTA-Pfeiler besteht derzeit
aus den drei EFT'A-Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen. Dass er vor sechzehn Jahren gros-
ser gewesen ist, kann a priori keine Basis fiir eine
rationale Entscheidungsfindung sein. Es geht ein-
zig darum, sich heute dariiber klar zu werden, ob
der EWR eine valable Alternative darstellt. Dazu
muss man sich auch vorstellen, wie der EFTA-
Pfeiler aussihe, wenn die Schweiz dabei wiire.

Im einzelnen ist folgendes zu beachten: Ob-
wohl Norwegen rund fiinfzehn mal mehr Ein-
wohner hat als Island und Island rund acht mal
mehr als Liechtenstein, klappt die Zusammenar-
beit seit sicbzehn Jahren problemlos. Bei einem
Beitritt der Schweiz wiirde der EWR noch bes-
ser funktionieren, da das derzeitige wirtschaftli-
che und politische Ubergewicht Norwegens im
EFTA-Pfeiler ausgeglichen wiirde. Die Schweiz
stinde nicht mehr allein. Sie kénnte vielmehr
aufgrund ihres wirtschaftlichen und politischen

Das wirtschaftsliberale Liechtenstein fiihle sich

im EWR pudelwohl. Die Akteure

des Finanzplatzes loben den umfassenden Zugang
zum EU-Binnenmark.
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Gewichts und ihrer Lage im Herzen Europas eine
Fithrungsrolle in einem Verbund von vier Staaten
einnehmen.

Auch das dritte Argument, die Norweger sei-
en von ihrer EWR-Mitgliedschaft enttiuscht, hilt
einer niheren Priifung nicht stand. Zunichst ist
die Neigung unzufriedener Clubmitglieder alt-
bekannt, Aussenstehenden zu sagen, sie sollten
froh sein, dass sie nicht dazugehdrten. Das heisst
noch lange nicht, dass sic aus dem Club austreten
mochten. Es trifft zwar zu, dass sich in Norwegen
gewisse Politiker, Diplomaten und Hochschul-
lehrer dariiber beschweren, dass der EWR den
EFTA-Staaten kein Mitbestimmungsrecht nach
EU-Vorbild gewihre. Es gibt jedoch eine klare
— zum Teil schweigende — Mehrheit, die an der
EWR-Mitgliedschaft festhalten will. Das wird
nicht nur deutlich an feierlichen Anlissen wie dem
kiirzlichen 50-Jahr-Jubilium der EFTA, sondern
auch bei den jihrlichen EFTA-Ministertreffen.

Die norwegischen Regierungen jeglicher Cou-
leur sind denn auch immer wieder zum Schluss
gekommen, dass der EWR unter den herrschen-

den politischen Umstinden das beste Vehikel zur
Teilnahme am europiischen Binnenmarkt sei.
Dass die bereits siebzehn Jahre dauernde EWR-
Mitgliedschaft eine wirtschaftliche Erfolgsge-
schichte ist, steht ohnehin ausser Frage. Kommt
hinzu, dass die genannte Kritik den EWR wie-
derum an einer EU-Mitgliedschaft misst, was je-
denfalls fiir die Schweiz ein falscher Massstab ist.
Man darf nicht iibersehen, dass Teile der norwe-
gischen Eliten schon seit fast 40 Jahren das Ziel
eines EU-Beitritts verfolgen. Zweimal, 1972 und
1994, sind entsprechende Anldufe gescheitert. In
der Schweiz hat nichts dergleichen stattgefunden.

Das wirtschaftsliberale Liechtenstein fiihlt sich
im EWR pudelwohl. Der Verwaltungsaufwand
wird als vertretbar bezeichnet, und die Industrie,
aber auch die Akteure des Finanzplatzes loben
den umfassenden Zugang zum EU-Binnenmarke.
Liechtensteinische Politiker riumen sodann frei-
miitig ein, dass die EWR-Mitgliedschaft eine
entscheidende Rolle bei der Bewiltigung der
Krise gespielt habe, in die das Land vor einigen
Jahren aufgrund der Steueraffire um den ehema-
ligen Chef der Deutschen Post geraten war. Die
Zufriedenheit Liechtensteins ist ein klares Indiz
dafiir, dass die in helvetischen Wirtschaftskrei-
sen vertretene Behauptung verfehlt ist, ein EWR-
Beitritt wiirde einen Regulierungsschub auslosen.
Gerade im Bereich der Staatsmonopole und der
Dienstleistungserbringung wiirde er im Gegenteil
zu einer erheblichen Liberalisierung fiihren.

Ein EWR-Beitritt der Schweiz wird schliess-
lich mit dem Argument bekampft, Island befinde
sich auf dem Weg in die EU. Dazu ist zweierlei
zu sagen. Zum einen ist Island mit seiner Mit-
gliedschaft im EWR grundsitzlich sehr zufrieden.
Diese feste Grundlage islindischer Integrations-
politik ist einzig deshalb ins Wanken gekommen,
weil infolge der Finanzkrise die Auffassung an
Boden gewann, nur ein EU-Beitritt kdnne dem
Land Sicherheit gegen grosse Wihrungsschwan-
kungen geben. Zum anderen ist offen, ob Island
der EU tatsichlich beitreten wird. Die Regierung
ist gespalten, das Beitrittsgesuch ist vom Parla-
ment nur mit knapper Mehrheit gutgeheissen
worden, und gemiss Umfragen lehnen bis zu 70
Prozent der Islinder einen Beitritt ab. Wenn die
Schweiz dem EWR beitrite, so hitte das zweifel-
los Auswirkungen auf die Lage in Island.

NR.982 DEZEMBER 2010 SCHWEIZER MONATSHEFTE



	Dossier : CH & EU
	CH & EU : strategisch denken!
	Souveränität heute
	Widersprüchliches Gebilde
	Innovative EU
	Regulierung auf leisen Sohlen
	Der Irrtum des Euros
	Das kleine gallische Dorf
	Der Klassenbeste denkt nach
	EWR oder nicht, das ist hier die Frage
	Warum konstruieren, was schon existiert?


